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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 476/2004 DER KOMMISSION
vom 15. März 2004

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in
ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 16. März 2004 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 15. März 2004

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1947/2002 (ABl. L 299 vom
1.11.2002, S. 17).



ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 15. März 2004 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrpreis

0702 00 00 052 121,1
204 86,6
212 121,4
999 109,7

0707 00 05 052 137,5
068 141,1
096 88,7
204 26,1
999 98,4

0709 10 00 220 77,3
999 77,3

0709 90 70 052 109,4
204 54,6
999 82,0

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 46,4
204 51,0
212 60,3
220 46,1
400 65,3
624 65,1
999 55,7

0805 50 10 052 53,0
999 53,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 060 45,0
388 90,8
400 120,6
404 90,4
508 66,9
512 89,5
524 94,9
528 92,3
720 88,2
800 99,6
999 87,8

0808 20 50 388 69,7
512 69,9
528 73,3
999 71,0

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2081/2003 der Kommission (ABl. L 313 vom 28.11.2003, S. 11). Der
Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 477/2004 DER KOMMISSION
vom 15. März 2004

zur Festsetzung der Mindestverkaufspreise für Rindfleisch für den Verkauf im Rahmen der
zweiten Ausschreibung nach der Verordnung (EG) Nr. 276/2004

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Rindfleisch (1), insbesondere auf Artikel 28 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 276/2004 der Kommission
vom 17. Juni 2003 (2) sind bestimmte Mengen Rind-
fleisch ausgeschrieben worden.

(2) Nach Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79 der
Kommission vom 4. Oktober 1979 über Durchführungs-
bestimmungen betreffend den Absatz des von den Inter-
ventionsstellen gekauften Rindfleisches und zur Aufhe-
bung der Verordnung (EWG) Nr. 216/69 (3) müssen die
Mindestverkaufspreise für das ausgeschriebene Fleisch
aufgrund der eingegangenen Angebote festgesetzt
werden.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Rindfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Mindestverkaufspreise für Rindfleisch für die zweite
Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 276/2004,
deren Frist für die Einreichung der Angebote am 8. März 2004
abgelaufen ist, werden im Anhang zu dieser Verordnung festge-
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 16. März 2004 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 15. März 2004

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 21. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 (ABl. L 270 vom
21.10.2003, S. 1).

(2) ABl. L 47 vom 18.2.2004, S. 16.
(3) ABl. L 251 vom 5.10.1979, S. 12. Verordnung zuletzt geändert

durch die Verordnung (EG) Nr. 2417/95 (ABl. L 248 vom
14.10.1995, S. 39).



ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro Productos Precio mínimo
Expresado en euros por tonelada

Medlemsstat Produkter Mindstepriser
i EUR/t

Mitgliedstaat Erzeugnisse Mindestpreise
Ausgedrückt in EUR/Tonne

Κράτος µέλος Προϊόντα
Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόµενες

σε ευρώ ανά τόνο

Member State Products Minimum prices
Expressed in EUR per tonne

État membre Produits Prix minimaux
Exprimés en euros par tonne

Stato membro Prodotti Prezzi minimi
Espressi in euro per tonnellata

Lidstaat Producten Minimumprijzen
Uitgedrukt in euro per ton

Estado-Membro Produtos Preço mínimo
Expresso em euros por tonelada

Jäsenvaltio Tuotteet Vähimmäishinnat euroina tonnia
kohden ilmaistuna

Medlemsstat Produkter Minimipriser
i euro per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα µε κόκαλα — Bone-in beef —
Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött
med ben

FRANCE — Quartiers arrière/Quartiers avant —

ITALIA — Quarti posteriori/Quarti anteriori 1 199

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött

FRANCE — Jarret arrière d'intervention (INT 11)/Tranche
grasse d'intervention (INT 12)/Tranche d'interven-
tion (INT 13)/Semelle d'intervention (INT 14)/
Rumsteak d'intervention (INT 16)/Faux-filet d'in-
tervention (INT 17)/Flanchet d'intervention (INT
18)/Jarret avant d'intervention (INT 21)/Épaule
d'intervention (INT 22)/Poitrine d'intervention
(INT 23)

—
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VERORDNUNG (EG) Nr. 478/2004 DER KOMMISSION
vom 15. März 2004

über die Freigabe der Sicherheiten für die gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2782/76 erteilten
Einfuhrlizenzen für Präferenzzucker

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), insbesondere auf Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe b),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003 der Kommis-
sion vom 30. Juni 2003 mit Durchführungsbestim-
mungen zur Einfuhr von Rohrzucker im Rahmen
bestimmter Zollkontingente und Präferenzabkommen
für die Wirtschaftsjahre 2003/04, 2004/05 und 2005/
06 sowie zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr.
1464/95 und (EG) Nr. 779/96 (2) ist u. a. die Verord-
nung (EWG) Nr. 2782/76 der Kommission (3) aufge-
hoben worden, mit der Durchführungsbestimmungen
für die Einfuhr von Präferenzzucker festgelegt worden
waren.

(2) Gemäß Artikel 28 der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003
können die gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2782/76
erteilten Lizenzen übergangsweise verwendet werden,
sofern die Verladung vor dem 1. Juli 2003 erfolgt ist
bzw. die Einfuhranmeldung vor demselben Zeitpunkt
angenommen wurde.

(3) Es hat sich herausgestellt, dass diese Übergangsmaß-
nahmen nicht den Fall vorsehen, in dem die in der
Verordnung (EWG) Nr. 2782/76 vorgesehenen und vor
dem 1. Juli 2003 erteilten Lizenzen aufgrund der
Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003 nicht
verwendet werden konnten.

(4) Daher ist die Freigabe der Sicherheit für Lizenzen vorzu-
sehen, die seit dem 1. Juli 2003 nicht mehr verwendet
werden können.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Sicherheiten für die gemäß der Verordnung (EWG) Nr.
2782/76 erteilten Einfuhrlizenzen, die aufgrund der Anwen-
dung der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003 nicht verwendet
werden konnten, können unverzüglich freigegeben werden.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 1. Juli 2003.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 15. März 2004

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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(1) ABl. L 178 vom 30.6.2001, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 39/2004 der Kommission (ABl. L 6
vom 10.1.2004, S. 16).

(2) ABl. L 162 vom 1.7.2003, S. 25.
(3) ABl. L 318 vom 18.11.1976, S. 13.



VERORDNUNG (EG) Nr. 479/2004 DER KOMMISSION
vom 15. März 2004

zur Festsetzung der Mengen Rohtabak, die im Rahmen der Garantieschwelle für die Ernte 2004 in
Italien auf eine andere Sortengruppe übertragen werden können

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2075/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Rohtabak (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2075/92 ist
eine Quotenregelung für die verschiedenen Sorten-
gruppen von Tabak eingeführt worden. Die einzelnen
Quoten sind auf die Erzeuger auf der Grundlage der
Garantieschwellen für die Ernte 2004 aufgeteilt worden,
die in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 546/2002 des
Rates vom 25. März 2002 zur Festsetzung der Prämien
und Garantieschwellen für Tabakblätter nach Sorten-
gruppen und Mitgliedstaaten für die Ernten 2002, 2003
und 2004 sowie zur Änderung der Verordnung (EWG)
Nr. 2075/92 (2) festgesetzt wurden. Gemäß Artikel 9
Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2075/92 kann die
Kommission die Mitgliedstaaten ermächtigen, Garantie-
schwellenmengen auf eine andere Sortengruppe zu über-
tragen, sofern die geplanten Übertragungen von einer
Sortengruppe zur anderen keine zusätzlichen Ausgaben
zulasten des EAGFL zur Folge haben und zu keiner
Erhöhung der Gesamtgarantieschwelle der einzelnen
Mitgliedstaaten führen.

(2) Da diese Bedingung erfüllt ist, sind diejenigen Mitglied-
staaten, die eine Übertragung beantragt haben, dazu zu
ermächtigen.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Tabak —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die Ernte 2004 werden die Mitgliedstaaten ermächtigt, vor
dem Termin für den Abschluss der Anbauverträge, der in
Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2848/98 der
Kommission (3) vorgesehen ist, Mengen einer Sortengruppe
gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung auf eine
andere Sortengruppe zu übertragen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 15. März 2004

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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(1) ABl. L 215 vom 30.7.1992, S. 70. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2319/2003 (ABl. L 345 vom
31.12.2003, S. 17).

(2) ABl. L 84 vom 28.3.2002, S. 4. (3) ABl. L 358 vom 31.12.1998, S. 17.



ANHANG

Garantieschwellenmengen, die von den einzelnen Mitgliedstaaten von einer Sortengruppe auf eine andere über-
tragen werden dürfen

MITGLIEDSTAAT SORTENGRUPPE, VON DER MENGEN ÜBERTRAGEN
WERDEN

SORTENGRUPPE, AUF DIE MENGEN ÜBERTRAGEN
WERDEN

ITALIEN 283,5 t light air cured (Gruppe II) 226,8 t flue-cured (Gruppe I)

2 657,0 t dark air cured (Gruppe III) 398,3 t flue-cured (Gruppe I)

2 159,1 t light air cured (Gruppe II)

1 445,2 t fire cured (Gruppe IV) 1 271,4 t flue-cured (Gruppe I)

4 040,7 t sun cured (Gruppe V) 617,9 t flue-cured (Gruppe I)

2 715,9 t light air cured (Gruppe II)

148,3 t dark air cured (Gruppe III)

463,3 t Katerini (Gruppe VII) 353,3 t flue-cured (Gruppe I)

110,0 t light air cured (Gruppe II)
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VERORDNUNG (EG) Nr. 480/2004 DER KOMMISSION
vom 15. März 2004

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2182/2002 hinsichtlich der Abweichung im Jahr 2004 von
den Terminen für die Mitteilung der indikativen Finanzierungspläne der vom gemeinschaftlichen
Tabakfonds finanzierten Maßnahmen und für die endgültige Aufteilung der Finanzmittel des

vorgenannten Fonds auf die Mitgliedstaaten

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2075/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Rohtabak (1), insbesondere auf Artikel 14a,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit Artikel 17 Absätze 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr.
2182/2002 der Kommission vom 6. Dezember 2002
mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung
(EWG) Nr. 2075/92 des Rates hinsichtlich des gemein-
schaftlichen Tabakfonds (2) sind der Termin für die
Übermittlung der indikativen Finanzierungspläne
aufgrund der eingegangenen Förderanträge an die
Kommission sowie der Termin für die endgültige Auftei-
lung der Finanzmittel auf die Mitgliedstaaten festgesetzt
worden.

(2) Um den Mitgliedstaaten genug Zeit für die Ausarbeitung
der indikativen Finanzierungspläne aufgrund der einge-
gangenen Förderanträge für das Jahr 2004 zu geben,
sind der für die Übermittlung dieser Pläne an die
Kommission vorgesehene Termin sowie demzufolge der

Termin für die endgültige Aufteilung der Finanzmittel
auf die Mitgliedstaaten für dieses Jahr unter denselben
Bedingungen wie 2003 zu verschieben.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Tabak —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Dem Artikel 26 der Verordnung (EG) Nr. 2182/2002 wird
folgender Absatz 2 angefügt:

„Der Termin für die Übermittlung der indikativen Finanzie-
rungspläne für die im Rahmen des Rückkaufprogramms
2003 eingegangenen Förderanträge wird abweichend von
Artikel 17 Absatz 3 vom 31. März 2004 auf den 31. Mai
2004 und der Termin für die Aufteilung folglich abwei-
chend von Absatz 4 desselben Artikels vom 31. Mai 2004
auf den 30. Juni 2004 verschoben.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 15. März 2004

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

16.3.2004L 78/8 Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(1) ABl. L 215 vom 30.7.1992, S. 70. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2319/2003 (ABl. L 345 vom
31.12.2003, S. 17).

(2) ABl. L 331 vom 7.12.2002, S. 16.



VERORDNUNG (EG) Nr. 481/2004 DER KOMMISSION
vom 15. März 2004

zur Festsetzung der Erstattungen bei der Ausfuhr auf dem Schweinefleischsektor

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 des Rates vom
29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorganisation für
Schweinefleisch (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1365/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3
zweiter Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75
kann der Unterschied zwischen den Weltmarktpreisen
und den Preisen in der Gemeinschaft für die in Artikel 1
Absatz 1 der genannten Verordnung aufgeführten
Erzeugnisse durch eine Erstattung bei der Ausfuhr
ausgeglichen werden.

(2) Die Anwendung dieser Modalitäten auf die gegenwärtige
Marktsituation auf dem Schweinefleischsektor führt
dazu, die Erstattung wie folgt festzusetzen.

(3) Für die Erzeugnisse des KN-Codes 0210 19 81 ist es
angebracht, die Erstattung auf einen Betrag festzusetzen,
der einerseits den qualitativen Merkmalen der in diesen
KN-Codes fallenden Erzeugnisse und andererseits der
vorherzusehenden Entwicklung der Erzeugerkosten auf
dem Weltmarkt Rechnung trägt. Es ist jedoch
zweckmäßig, für gewisse typisch italienische Erzeugnisse
des KN-Codes 0210 19 81 die Aufrechterhaltung der
Beteiligung der Gemeinschaft am internationalen Handel
sicherzustellen.

(4) Wegen der Wettbewerbsbedingungen in bestimmten
dritten Ländern, die traditionell die wichtigsten
Einfuhrländer für die Erzeugnisse der KN-Codes
ex 1601 00 und 1602 sind, ist es angebracht, für diese
Erzeugnisse einen Betrag vorzusehen, der dieser Situa-
tion Rechnung trägt. Es ist jedoch sicherzustellen, dass
die Erstattung nur auf das Nettogewicht der essbaren
Stoffe, mit Ausnahme des Gewichts der in diesen Zube-
reitungen eventuell enthaltenen Knochen, gewährt wird.

(5) Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75
können die Lage im internationalen Handel oder die
besonderen Erfordernisse bestimmter Märkte es
notwendig machen, die Erstattung für die in Artikel 1

der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 genannten Erzeug-
nisse nach der Bestimmung in unterschiedlicher Höhe
festzusetzen.

(6) Die Erstattungen sind unter Berücksichtigung der
Änderungen festzusetzen, die in der Nomenklatur der
Erstattungen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3846/87
der Kommission (3), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 118/2003 (4), vorgenommen worden sind.

(7) Es ist angezeigt, die Gewährung der Erstattung auf
Erzeugnisse zu beschränken, die für den freien Verkehr
in der Gemeinschaft zugelassen sind. Es ist daher vorzu-
sehen, dass eine Erstattung nur für Erzeugnisse gewährt
wird, die das Genusstauglichkeitskennzeichen gemäß der
Richtlinie 64/433/EWG des Rates (5), zuletzt geändert
durch die Richtlinie 95/23/EG (6), der Richtlinie 94/65/
EG des Rates (7) und der Richtlinie 77/99/EWG des
Rates (8), zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/76/
EG (9), tragen.

(8) Der Verwaltungsausschuss für Schweinefleisch hat nicht
innerhalb der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten
Frist Stellung genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Das Verzeichnis der Erzeugnisse, bei deren Ausfuhr die in
Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 genannte
Erstattung gewährt wird, und die Höhe dieser Erstattung
werden im Anhang festgesetzt.

Die Erzeugnisse müssen die jeweiligen Bedingungen für das
Genusstauglichkeitskennzeichen gemäß

— Anhang I Kapitel XI der Richtlinie 64/433/EWG,

— Anhang I Kapitel VI der Richtlinie 94/65/EG,

— Anhang B Kapitel VI der Richtlinie 77/99/EWG erfüllen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 16. März 2004 in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 15. März 2004

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 15. März 2004 zur Festsetzung der Erstattungen bei der Ausfuhr auf
dem Schweinefleischsektor

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Betrag der Erstattungen

0210 11 31 9110 P06 EUR/100 kg 56,50

0210 11 31 9910 P06 EUR/100 kg 56,50

0210 19 81 9100 P06 EUR/100 kg 56,50

0210 19 81 9300 P06 EUR/100 kg 56,50

1601 00 91 9120 P06 EUR/100 kg 20,50

1601 00 99 9110 P06 EUR/100 kg 15,50

1602 41 10 9110 P06 EUR/100 kg 30,50

1602 41 10 9130 P06 EUR/100 kg 18,00

1602 42 10 9110 P06 EUR/100 kg 24,00

1602 42 10 9130 P06 EUR/100 kg 18,00

1602 49 19 9130 P06 EUR/100 kg 18,00

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission
(ABl. L 366 vom 27.3.2002, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2081/2003 der Kommission (ABl. L 313 vom
28.11.2003, S. 11) festgelegt.

Die übrigen Bestimmungsländer/-gebiete sind wie folgt definiert:
P06 alle Bestimmungen, mit Ausnahme der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarns, Polens, Rumäniens, Bulgariens, Lett-

lands, Estlands, Litauens, Zyperns, Maltas, Sloweniens.



VERORDNUNG (EG) Nr. 482/2004 DER KOMMISSION
vom 15. März 2004

zur Festsetzung der im Sektor Getreide geltenden Zölle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1249/96 der Kommission
vom 28. Juni 1996 mit Durchführungsbestimmungen zur
Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
hinsichtlich der im Sektor Getreide geltenden Zölle (2), insbe-
sondere auf Artikel 2 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
werden bei der Einfuhr der in Artikel 1 derselben
Verordnung genannten Erzeugnisse die Zölle des
gemeinsamen Zolltarifs erhoben. Bei den Erzeugnissen
von Absatz 2 desselben Artikels entsprechen die Zölle
jedoch dem bei ihrer Einfuhr geltenden Interventions-
preis, erhöht um 55 % und vermindert um den auf die
betreffende Lieferung anwendbaren cif-Einfuhrpreis.
Dieser Zollsatz darf jedoch den Zoll des Gemeinsamen
Zolltarifs nicht überschreiten.

(2) Gemäß Artikel 10 Absatz 3 der genannten Verordnung
wird der cif-Einfuhrpreis unter Zugrundelegung der für
das betreffende Erzeugnis geltenden repräsentativen
Weltmarktpreise berechnet.

(3) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 wurden die
Durchführungsbestimmungen erlassen, die sich auf die
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beziehen und die im
Sektor Getreide geltenden Zölle betreffen.

(4) Die Einfuhrzölle gelten, bis eine Neufestsetzung in Kraft
tritt.

(5) Damit sich die Einfuhrzölle reibungslos anwenden lassen,
sollten ihrer Berechnung die in repräsentativen Bezugs-
zeiträumen festgestellten Marktkurse zugrunde gelegt
werden.

(6) Die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 hat
die Festsetzung der Zölle gemäß dem Anhang I zur
vorliegenden Verordnung zur Folge —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Sektor Getreide gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Verord-
nung (EWG) Nr. 1766/92 anwendbaren Zölle werden in
Anhang I unter Zugrundelegung der im Anhang II derselben
Verordnung angegebenen Bestandteile festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 16. März 2004 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 15. März 2004

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG I

Die im Sektor Getreide gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 geltenden Zölle

KN-Code Warenbezeichnung Einfuhrzoll (1)
(EUR/t)

1001 10 00 Hartweizen hoher Qualität 0,00

mittlerer Qualität 0,00

niederer Qualität 0,00

1001 90 91 Weichweizen, zur Aussaat 0,00

ex 1001 90 99 Weichweizen hoher Qualität, anderer als zur Aussaat 0,00

1002 00 00 Roggen 22,44

1005 10 90 Mais, zur Aussaat, anderer als Hybridmais 25,85

1005 90 00 Mais, anderer als zur Aussaat (2) 25,85

1007 00 90 Körner-Sorghum, zur Aussaat, anderer als Hybrid-Körner-Sorghum 22,44

(1) Für Ware, die über den Atlantik oder durch den Suez-Kanal nach der Gemeinschaft geliefert wird (siehe Artikel 2 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96), kann der
Zoll ermäßigt werden um
— 3 EUR/t, wenn sie in einem Hafen im Mittelmeerraum entladen wird, oder
— 2 EUR/t, wenn sie in einem Hafen in Irland, im Vereinigten Königreich, in Dänemark, Schweden, Finnland oder an der Atlantikküste der Iberischen Halbinsel

entladen wird.
(2) Der Zoll kann pauschal um 24 EUR/t ermäßigt werden, wenn die Bedingungen nach Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 erfüllt sind.
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ANHANG II

Berechnungsbestandteile

(Zeitraum vom 1. März 2004 bis 12. März 2004)

1. Durchschnittswerte für den im Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 genannten Bezugszeitraum:

Börsennotierungen Minneapolis Chicago Minneapolis Minneapolis Minneapolis Minneapolis

Erzeugnis (% Eiweiß, 12 % Feuchtigkeit) HRS2 (14 %) YC3 HAD2 mittlere
Qualität (*)

niedere
Qualität (**)

US barley 2

Notierung (EUR/t) 137,86 (***) 95,58 170,16 160,16 140,16 107,74

Golf-Prämie (EUR/t) 27,73 8,75 — — — —

Prämie/Große Seen (EUR/t) — — — — — —

(*) Negative Prämie von 10 EUR/t (Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96).
(**) Negative Prämie von 30 EUR/t (Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96).
(***) Positive Prämie von 14 EUR/t inbegriffen (Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96).

2. Durchschnittswerte für den im Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 genannten Bezugszeitraum:

Fracht/Kosten: Golf von Mexiko-Rotterdam: 34,06 EUR/t. Große Seen-Rotterdam: 0,00 EUR/t.

3. Zuschüsse gemäß Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 12 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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VERORDNUNG (EG) Nr. 483/2004 DER KOMMISSION
vom 15. März 2004

zur Festsetzung der in den Sektoren Geflügelfleisch und Eier sowie für Eieralbumin geltenden
repräsentativen Einfuhrpreise sowie zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1484/95

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2771/75 des Rates vom
29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorganisation für
Eier (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 806/
2003 (2), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 4,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 des Rates vom
29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorganisation für
Geflügelfleisch (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 806/2003, insbesondere auf Artikel 5 Absatz 4,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2783/75 des Rates vom
29. Oktober 1975 über die gemeinsame Handelsregelung für
Eieralbumin und Milchalbumin (4), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2916/95 der Kommission (5), insbeson-
dere auf Artikel 3 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1484/95 der Kommission (6),
regelt die Anwendung der bei der Einfuhr in den
Sektoren Geflügelfleisch und Eier sowie für Eieralbumin
zu erhebenden Zusatzzölle und setzt die repräsentativen
Einfuhrpreise fest.

(2) Die regelmäßig durchgeführte Kontrolle der Angaben,
auf welche sich die Festsetzung der repräsentativen
Einfuhrpreise in den Sektoren Geflügelfleisch und Eier
sowie für Eieralbumin stützt, hat ihre Änderung zur
Folge, die bei der Einfuhr bestimmter Erzeugnisse unter
Berücksichtigung der von ihrem Ursprung abhängigen
Preisschwankungen zu erheben sind; deshalb sollten die
repräsentativen Einfuhrpreise veröffentlicht werden.

(3) Angesichts der Marktlage sollte diese Änderung
schnellstmöglich angewendet werden.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Geflügelfleisch und Eier —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1484/95 wird durch den
Anhang zur vorliegenden Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 16. März 2004 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 15. März 2004

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft

16.3.2004L 78/14 Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(1) ABl. L 282 vom 1.11.1975, S. 49.
(2) ABl. L 122 vom 16.5.2003, S. 1.
(3) ABl. L 282 vom 1.11.1975, S. 77.
(4) ABl. L 282 vom 1.11.1975, S. 104.
(5) ABl. L 305 vom 19.12.1995, S. 49.
(6) ABl. 145 vom 29.6.1995, S. 47. Verordnung zuletzt geändert durch

die Verordnung (EG) Nr. 267/2004 (ABl. 17 vom 24.1.2004, S. 16).



ANHANG

der Verordnung der Kommission vom 15. März 2004 zur Festsetzung der in den Sektoren Geflügelfleisch und
Eier sowie für Eieralbumin geltenden repräsentativen Einfuhrpreise sowie zur Änderung der Verordnung (EG)

Nr. 1484/95

„ANHANG I

KN-Code Warenbezeichnung
Repräsenta-
tiver Preis

(EUR/100 kg)

Sicherheit
gemäß Artikel

3 Absatz 3
(EUR/100 kg)

Ursprung (1)

0207 12 90 Schlachtkörper von Hühnern, genannt ‚Hühner 65
v. H.‘, gefroren

90,6 8 01

74,0 14 03

0207 14 10 Teile von Hühnern, entbeint, gefroren 199,2 30 01

149,7 55 02

194,2 33 03

214,4 26 04

0207 14 50 Hühnerbrüste, gefroren 120,0 32 01

161,5 15 02

134,3 25 03

0207 14 60 Hühnerschenkel, gefroren 133,3 3 01

0207 27 10 Teile von Truthühnern, entbeint, gefroren 222,3 22 01

270,0 8 04

0207 36 15 Teile, entbeint, von Enten oder Perlhühnern, gefroren 205,1 36 02

273,8 14 05

1602 32 11 Nicht gegarte Zubereitungen von Hühnern 228,5 17 01

254,4 10 02

229,1 17 03

(1) Ursprung der Einfuhr:
01 Brasilien
02 Thailand
03 Argentinien
04 Chile
05 China.“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 484/2004 DER KOMMISSION
vom 15. März 2004

zur Festsetzung der gemeinschaftlichen Erzeugerpreise und Einfuhrpreise für Nelken und Rosen
zur Anwendung der Einfuhrregelung für bestimmte Waren des Blumenhandels aus Zypern, Israel,

Jordanien, Marokko, dem Westjordanland und dem Gazastreifen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 4088/87 des Rates vom
21. Dezember 1987 zur Festlegung der Bedingungen für die
Anwendung von Präferenzzöllen bei der Einfuhr bestimmter
Waren des Blumenhandels aus Israel, Jordanien, Marokko,
Zypern, dem Westjordanland und dem Gazastreifen (1), insbe-
sondere auf Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a),

in Erwägung nachstehenden Grundes:

Gemäß Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 4088/87 werden jede zweite Woche die gemein-
schaftlichen Einfuhrpreise und Erzeugerpreise für einblütige
(Standard) Nelken und mehrblütige (Spray) Nelken, großblütige
und kleinblütige Rosen festgesetzt. Diese Preise werden gemäß
Artikel 1b der Verordnung (EWG) Nr. 700/88 der Kommission
vom 17. März 1988 zur Durchführung der Regelung bei der
Einfuhr bestimmter Waren des Blumenhandels mit Ursprung in
Zypern, Israel, Jordanien und Marokko sowie im Westjordan-
land und im Gazastreifen in die Gemeinschaft (2) unter

Zugrundelegung der von den Mitgliedstaaten übermittelten
gewichteten Angaben für den Zeitraum von zwei Wochen fest-
gesetzt. Es ist vorzusehen, dass diese Preise schnellstmöglich
festzusetzen sind, damit die anwendbaren Einfuhrzölle
bestimmt werden können. Die vorliegende Verordnung ist
deshalb unverzüglich in Kraft zu setzen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die gemeinschaftlichen Erzeugerpreise und Einfuhrpreise, die in
einem Zeitraum von zwei Wochen auf einblütige (Standard)
Nelken, mehrblütige (Spray) Nelken, großblütige Rosen und
kleinblütige Rosen gemäß Artikel 1b der Verordnung (EWG)
Nr. 700/88 anwendbar sind, werden im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 16. März 2004 in Kraft.

Sie gilt vom 17. bis 30. März 2004.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 15. März 2004

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

der Verordnung der Kommission vom 15. März 2004 zur Festsetzung der gemeinschaftlichen Erzeugerpreise
und Einfuhrpreise für Nelken und Rosen zur Anwendung der Einfuhrregelung für bestimmte Waren des

Blumenhandels aus Zypern, Israel, Jordanien, Marokko, dem Westjordanland und dem Gazastreifen

Zeitraum: 17. bis 30. März 2004

(in EUR/100 Stück)

Gemeinschaftlicher
Erzeugerpreis

Einblütige Nelken
(Standard)

Mehrblütige Nelken
(Spray) Großblütige Rosen Kleinblütige Rosen

15,30 13,43 42,43 17,92

Gemeinschaftlicher
Einfuhrpreis

Einblütige Nelken
(Standard)

Mehrblütige Nelken
(Spray) Großblütige Rosen Kleinblütige Rosen

Israel — — — —

Marokko — — — —

Zypern — — — —

Jordanien 14,00 — — —

Westjordanland und
Gazastreifen 10,58 — — —
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VERORDNUNG (EG) Nr. 485/2004 DER KOMMISSION
vom 15. März 2004

zur Wiedereinführung des bei der Einfuhr von einblütigen (Standard) Nelken mit Ursprung in
Jordanien zu erhebenden Präferenzzolls

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 4088/87 des Rates vom
21. Dezember 1987 zur Festlegung der Bedingungen für die
Anwendung von Präferenzzöllen bei der Einfuhr bestimmter
Waren des Blumenhandels aus Israel, Jordanien, Marokko und
Zypern sowie dem Westjordanland und dem Gazastreifen (1),
insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 4088/87 wurden die
Durchführungsbestimmungen für einen Präferenzzoll
festgelegt, der im Rahmen eines jährlich zu eröffnenden
Zollkontingents für die Einfuhr von frischen Schnitt-
blumen in die Gemeinschaft auf großblütige Rosen,
kleinblütige Rosen, einblütige (Standard) Nelken und
mehrblütige (Spray) Nelken zu erheben ist.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 747/2001 des Rates (2) betrifft
die Eröffnung und Verwaltung eines Gemeinschaftszoll-
kontingents für Blüten und Blütenknospen, geschnitten,
frisch, mit Ursprung in Zypern, Ägypten, Israel, Malta,
Marokko, Westjordanland und im Gazastreifen.

(3) Mit der Verordnung (EG) Nr. 484/2004 der Kommis-
sion (3) wurden zur Anwendung dieser Regelung die
gemeinschaftlichen Erzeuger- und Einfuhrpreise für
Nelken und Rosen festgesetzt.

(4) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 700/88 der Kommis-
sion (4) wurden die diesbezüglichen Durchführungsbe-
stimmungen erlassen.

(5) Der mit der Verordnung (EG) Nr. 747/2001 festgesetzte
Präferenzzoll wurde für einblütige (Standard) Nelken mit
Ursprung in Jordanien durch die Verordnung (EG) Nr.
188/2004 der Kommission (5) ausgesetzt.

(6) Gemäß den in Übereinstimmung mit den Verordnungen
(EWG) Nr. 4088/87 und (EWG) Nr. 700/88 getroffenen
Feststellungen ist der Schluss zu ziehen, dass die Bedin-
gungen nach Artikel 2 Absatz 4 der Verordnung (EWG)
Nr. 4088/87 für die Wiedereinführung des Präferenzzolls
für einblütige (Standard) Nelken mit Ursprung in Jorda-
nien erfüllt sind.

(7) Die Kommission trifft diese Maßnahmen im
Zwischenzeitraum zweier Sitzungen des Verwaltungsaus-
schusses für lebende Pflanzen und Waren des Blumen-
handels —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Der mit der Verordnung (EG) Nr. 747/2001 festgesetzte,
bei der Einfuhr von einblütigen (Standard) Nelken (KN-Code
ex 0603 10 20) mit Ursprung in Jordanien zu erhebende Präfe-
renzzoll wird wieder eingeführt.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 188/2004 wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 16. März 2004 in Kraft.
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(1) ABl. L 382 vom 31.12.1987, S. 22. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1300/97 (ABl. L 177 vom 5.7.1997,
S. 1).

(2) ABl. L 109 vom 19.4.2001, S. 2. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 54/2004 der Kommission (ABl. L 7
vom 13.1.2004, S. 30).

(3) Siehe Seite 16 dieses Amtsblatts.
(4) ABl. L 72 vom 18.3.1988, S. 16. Verordnung zuletzt geändert

durch die Verordnung (EG) Nr. 2062/97 (ABl. L 289 vom
22.10.1997, S. 16). (5) ABl. L 29 vom 3.2.2004, S. 10.



Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 15. März 2004

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Fischerei
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VERORDNUNG (EG) Nr. 486/2004 DER KOMMISSION
vom 15. März 2004

zur Aussetzung des bei der Einfuhr von einblütigen (Standard) Nelken mit Ursprung im Westjor-
danland und im Gazastreifen zu erhebenden Präferenzzolls und Wiedereinführung des Zolls des

Gemeinsamen Zolltarifs

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 4088/87 des Rates vom
21. Dezember 1987 zur Festlegung der Bedingungen für die
Anwendung von Präferenzzöllen bei der Einfuhr bestimmter
Waren des Blumenhandels aus Israel, Jordanien, Marokko,
Zypern, aus Westjordanland und dem Gazastreifen (1), insbe-
sondere auf Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 4088/87 wurden die
Durchführungsbestimmungen für einen Präferenzzoll
festgelegt, der im Rahmen eines jährlich zu eröffnenden
Zollkontingents für die Einfuhr von frischen Schnitt-
blumen in die Gemeinschaft auf großblütige Rosen,
kleinblütige Rosen, einblütige (Standard) Nelken und
mehrblütige (Spray) Nelken zu erheben ist.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 747/2001 des Rates (2), betrifft
die Eröffnung und Verwaltung eines Gemeinschaftszoll-
kontingents für Blüten und Blütenknospen, geschnitten,
frisch, mit Ursprung in Zypern, Ägypten, Israel, Malta,
Marokko, Westjordanland und im Gazastreifen.

(3) Mit der Verordnung (EG) Nr. 484/2004 der Kommis-
sion (3) wurden zur Anwendung dieser Regelung die
gemeinschaftlichen Erzeugerpreise und Einfuhrpreise für
Nelken und Rosen festgesetzt.

(4) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 700/88 der Kommis-
sion (4), wurden die diesbezüglichen Durchführungsbe-
stimmungen erlassen.

(5) Gemäß den in Übereinstimmung mit den Verordnungen
(EWG) Nr. 4088/87 und (EWG) Nr. 700/88 getroffenen
Feststellungen ist der Schluss zu ziehen, dass die Bedin-
gungen nach Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 4088/87 für die Aussetzung des Präferenzzolls für
einblütige (Standard) Nelken mit Ursprung im Westjor-
danland und im Gazastreifen erfüllt sind, und ist der Zoll
des Gemeinsamen Zolltarifs wieder einzuführen.

(6) Das Kontingent der genannten Erzeugnisse ist im Zeit-
raum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2004
anwendbar. Die Aussetzung des Präferenzzolls und die
Wiedereinführung des Satzes des Gemeinsamen Zollta-
rifs gelten deshalb bis zum Ende dieses Zeitraums.

(7) Die Kommission trifft diese Maßnahmen im Zwischen-
zeitraum zweier Sitzungen des Verwaltungsausschusses
für lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der mit der Verordnung (EG) Nr. 747/2001 festgesetzte, bei
der Einfuhr von einblütigen (Standard) Nelken (KN-Code
ex 0603 10 20) mit Ursprung im Westjordanland und im
Gazastreifen zu erhebende Präferenzzoll wird ausgesetzt und
der Zoll des Gemeinsamen Zolltarifs wieder eingeführt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 16. März 2004 in Kraft.
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(1) ABl. 382 vom 31.12.1987, S. 22. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1300/97 (ABl. 177 vom 5.7.1997,
S. 1).

(2) ABl. 109 vom 19.4.2001, S. 2. Verordnung geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 54/2004 der Kommission (ABl. 7 vom
13.1.2004, S. 30).

(3) Siehe Seite 16 dieses Amtsblatts.
(4) ABl. 72, vom 18.3.1988, S. 16. Verordnung zuletzt geändert durch

die Verordnung (EG) Nr. 2062/97 (ABl. 289 vom 22.10.1997, S. 1).



Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 15. März 2004

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Fischerei
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

ENTSCHEIDUNG DES RATES
vom 2. März 2004

zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, im Interesse der Europäischen Gemeinschaft das Protokoll
von 2003 zum Internationalen Übereinkommen von 1992 über die Errichtung eines internatio-
nalen Fonds zur Entschädigung für Ölverschmutzungsschäden zu unterzeichnen, zu ratifizieren
oder ihm beizutreten, und zur Ermächtigung Österreichs und Luxemburgs, im Interesse der Euro-

päischen Gemeinschaft den zugrunde liegenden Instrumenten beizutreten

(2004/246/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere Artikel 61 Buchstabe c), in Verbin-
dung mit Artikel 300 Absatz 2 Unterabsatz 1 und Absatz 3
Unterabsatz 2,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Zustimmung des Europäischen Parlaments (1),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Das Protokoll zum Internationalen Übereinkommen von
1992 über die Errichtung eines internationalen Fonds
zur Entschädigung für Ölverschmutzungsschäden (nach-
stehend „Zusatzfondsprotokoll“ genannt) soll die ange-
messene, rasche und wirksame Entschädigung von
Personen gewährleisten, die Schäden durch von Tank-
schiffen verursachte Ölleckagen erleiden. Durch die
wesentliche Erhöhung der niedrigen Entschädigungs-
höchstbeträge, die in der gegenwärtigen internationalen
Regelung vorgesehen sind, beseitigt das Zusatzfondspro-
tokoll einen der schwerstwiegenden Mängel der interna-
tionalen Haftungsregelung für Ölverschmutzung.

(2) Die Artikel 7 und 8 des Zusatzfondsprotokolls berühren
das Gemeinschaftsrecht in den durch die Verordnung
(EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung
und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und
Handelssachen (2) erfassten Bereichen.

(3) Die Zuständigkeit der Gemeinschaft hinsichtlich der
Artikel 7 und 8 des Protokolls ist ausschließlich, soweit
diese Artikel die in der Verordnung (EG) Nr. 44/2001
enthaltenen Bestimmungen berühren. Die Mitglied-

staaten bleiben weiterhin zuständig für die durch das
Protokoll erfassten Themenbereiche, von denen das
Gemeinschaftsrecht nicht berührt wird.

(4) Gemäß dem Zusatzfondsprotokoll können nur
souveräne Staaten Vertragsparteien des Protokolls sein;
der Gemeinschaft ist es daher nicht möglich, das Proto-
koll zu ratifizieren oder ihm beizutreten, und es besteht
auch keine Aussicht, dass sie in naher Zukunft dazu in
der Lage sein könnte.

(5) Der Rat sollte die Mitgliedstaaten daher ausnahmsweise
ermächtigen, das Zusatzfondsprotokoll unter den in
diesem Beschluss festgelegten Bedingungen im Interesse
der Gemeinschaft zu unterzeichnen und abzuschließen.

(6) Das Vereinigte Königreich und Irland sind durch die
Verordnung (EG) Nr. 44/2001 gebunden und beteiligen
sich an der Annahme und Anwendung dieses
Beschlusses.

(7) Dänemark beteiligt sich gemäß den Artikeln 1 und 2 des
dem Vertrag über die Europäische Union und dem
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
beigefügten Protokolls über die Position Dänemarks
nicht an der Annahme dieses Beschlusses, der für Däne-
mark somit nicht bindend oder anwendbar ist.

(8) Nur Vertragsparteien der zugrunde liegenden Instru-
mente können Vertragsparteien des Zusatzfondsproto-
kolls werden. Österreich und Luxemburg sind derzeit
nicht Vertragspartei der zugrunde liegenden Instrumente.
Da diese Instrumente Bestimmungen enthalten, die die
Verordnung (EG) Nr. 44/2001 betreffen, sollten Öster-
reich und Luxemburg ermächtigt werden, diesen Instru-
menten beizutreten.
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(1) Stellungnahme vom 12. Februar 2004 (noch nicht im Amtsblatt
veröffentlicht).

(2) ABl. L 12 vom 16.1.2001, S. 1.



(9) Die Mitgliedstaaten, mit Ausnahme von Österreich und
Luxemburg, sollten das Protokoll möglichst vor Ende
Juni 2004 unterzeichnen oder ratifizieren. Es bleibt den
Mitgliedstaaten überlassen, das Protokoll entweder zu
unterzeichnen und anschließend zu ratifizieren oder aber
es ohne Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder
Genehmigung zu unterzeichnen.

(10) Diese besondere Situation ist dadurch bedingt, dass die
genannten zwei Mitgliedstaaten erst Vertragsparteien des
Zusatzfondsprotokolls werden können, wenn sie den
zugrunde liegenden Instrumenten beigetreten sind.
Daher sollten Österreich und Luxemburg den zugrunde
liegenden Instrumenten und dem Zusatzfondsprotokoll
möglichst bis 31. Dezember 2005 beitreten (1) —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Die Mitgliedstaaten werden ermächtigt, das Protokoll von
2003 zum Internationalen Übereinkommen von 1992 über die
Errichtung eines internationalen Fonds zur Entschädigung für
Ölverschmutzungsschäden (nachstehend „Zusatzfondsproto-
koll“ genannt) unter den in den folgenden Artikeln festgelegten
Bedingungen im Interesse der Europäischen Gemeinschaft zu
unterzeichnen, zu ratifizieren oder ihm beizutreten.

(2) Ferner werden Österreich und Luxemburg ermächtigt,
den zugrunde liegenden Instrumenten beizutreten.

(3) Der Text des Zusatzfondsprotokolls ist diesem Beschluss
als Anhang I beigefügt. Der Text der zugrunde liegenden Instru-
mente ist diesem Beschluss als Anhang II und Anhang III beige-
fügt.

(4) Im Sinne dieses Beschlusses bedeutet der Ausdruck
„zugrundeliegende Instrumente“ das Protokoll von 1992 zur
Änderung des Internationalen Übereinkommens von 1969 über
die zivilrechtliche Haftung für Ölverschmutzungsschäden und
das Protokoll von 1992 zur Änderung des Internationalen
Übereinkommens von 1971 über die Errichtung eines
Entschädigungsfonds für Ölverschmutzungsschäden.

(5) Im Sinne dieses Beschlusses bedeutet der Ausdruck
„Mitgliedstaat“ alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Däne-
mark.

Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen binnen eines angemessenen
Zeitraums, möglichst jedoch vor dem 30. Juni 2004, die erfor-
derlichen Maßnahmen, um ihr Einverständnis damit zu
erklären, durch das Zusatzfondsprotokoll gemäß seinem Artikel
19 Absatz 2 gebunden zu sein, mit Ausnahme Österreichs und
Luxemburgs, die ihr Einverständnis damit erklären, gemäß den
Bedingungen des Absatzes 3 des vorliegenden Artikels durch
das Protokoll gebunden zu sein.

(2) Die Mitgliedstaaten tauschen vor dem 30. April 2004
mit der Kommission im Rat Informationen über den Zeitpunkt
aus, bis zu dem ihre internen Verfahren voraussichtlich abge-
schlossen sein werden.

(3) Österreich und Luxemburg ergreifen möglichst vor dem
31. Dezember 2005 die erforderlichen Maßnahmen, um zu
erklären, durch die zugrunde liegenden Instrumente und das
Zusatzfondsprotokoll gebunden zu sein.

Artikel 3

Bei der Unterzeichnung, der Ratifizierung oder dem Beitritt zu
den in Artikel 1 genannten Instrumenten setzen die Mitglied-
staaten den Generalsekretär der Internationalen Seeschifffahrts-
organisation (IMO) schriftlich davon in Kenntnis, dass die
Unterzeichnung, die Ratifizierung oder der Beitritt gemäß
diesem Beschluss erfolgt ist.

Artikel 4

Die Mitgliedstaaten setzen sich unverzüglich nach bestem
Bemühen dafür ein, dass das Zusatzfondsprotokoll und die
zugrunde liegenden Instrumente so geändert werden, dass die
Gemeinschaft Vertragspartei dieser Instrumente werden kann.

Artikel 5

Diese Entscheidung ist gemäß dem Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 2. März 2004.

Im Namen des Rates

Der Präsident
M. CULLEN
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Entwurf des Protokolls von 2003 zum internationalen Übereinkommen von 1992 über die Errichtung eines
internationalen Fonds zur Entschädigung für Ölverschmutzungsschäden

DIE VERTRAGSSTAATEN DIESES PROTOKOLLS —

EINGEDENK des Internationalen Übereinkommens von 1992 über die zivilrechtliche Haftung für Ölverschmut-
zungsschäden (im Folgenden als „Haftungsübereinkommen von 1992“) bezeichnet,

NACH PRÜFUNG des Internationalen Übereinkommens von 1992 über die Errichtung eines Internationalen Fonds zur
Entschädigung für Ölverschmutzungsschäden (im Folgenden als „Fondsübereinkommen von 1992“) bezeichnet,

IN BESTÄTIGUNG dessen, dass es wichtig ist, die Brauchbarkeit der internationalen Regelungen über die Haftung und
Entschädigung für Ölverschmutzungsschäden zu erhalten,

UNTER HINWEIS darauf, dass die höchste nach dem Fondsübereinkommen von 1992 zu leistende Entschädigung mög-
licherweise nicht ausreicht, um unter bestimmten Umständen den Entschädigungsbedarf in einigen Vertragsstaaten des
Übereinkommens zu decken,

IN DER ERKENNTNIS, dass eine Reihe von Vertragsstaaten des Haftungsübereinkommens von 1992 und des Fonds-
übereinkommens von 1992 es für dringend notwendig erachten, durch Schaffung einer Zusatzregelung, der die Staaten,
wenn sie es wünschen, beitreten können, zusätzliche Mittel für die Entschädigung bereitzustellen,

IN DER ÜBERZEUGUNG, dass die Zusatzregelung sicherstellen soll, dass von Ölverschmutzungsschäden Betroffene für
ihren Verlust oder Schaden voll entschädigt werden, und dass sie die Schwierigkeiten für die Betroffenen in den Fällen
mildern soll, in denen die Gefahr besteht, dass der nach dem Haftungsübereinkommen von 1992 und dem Fonds-
übereinkommen von 1992 verfügbare Entschädigungsbetrag nicht ausreicht, um festgestellte Ansprüche in voller Höhe
zu befriedigen, und infolgedessen der Internationale Entschädigungsfonds von 1992 für Ölverschmutzungsschäden
vorläufig entschieden hat, nur einen Teil eines festgestellten Anspruchs zu zahlen,

IN DER ERWÄGUNG, dass der Beitritt zu der Zusatzregelung nur den Vertragsstaaten des Fondsübereinkommens von
1992 offen stehen soll —

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Im Sinne dieses Protokolls haben die nachstehenden Ausdrücke
folgende Bedeutung:

1. „Haftungsübereinkommen von 1992“ bedeutet das Interna-
tionale Übereinkommen von 1992 über die zivilrechtliche
Haftung für Ölverschmutzungsschäden.

2. „Fondsübereinkommen von 1992“ bedeutet das Internatio-
nale Übereinkommen von 1992 über die Errichtung eines
Internationalen Fonds zur Entschädigung für Ölverschmut-
zungsschäden.

3. „Fonds von 1992“ bedeutet den nach dem Fondsüberein-
kommen von 1992 errichteten Internationalen Entschädi-
gungsfonds von 1992 für Ölverschmutzungsschäden.

4. „Vertragsstaat“ bedeutet Vertragsstaat dieses Protokolls,
sofern nichts anderes angegeben ist.

5. Soweit Bestimmungen des Fondsübereinkommens von
1992 durch Bezugnahme in dieses Protokoll eingefügt
werden, bedeutet „Fonds“ im Übereinkommen „Zusatz-
fonds“, sofern nichts anderes angegeben ist.

6. „Schiff“, „Person“, „Eigentümer“, „Öl“, „Verschmut-
zungsschäden“, „Schutzmaßnahmen“ und „Ereignis“ haben
dieselbe Bedeutung wie in Artikel I des Haftungsüberein-
kommens von 1992.

7. „Beitragspflichtiges Öl“, „Rechnungseinheit“, „Tonne“,
„Sicherheitsgeber“ und „Umschlagplatz“ haben dieselbe
Bedeutung wie in Artikel 1 des Fondsübereinkommens von
1992, wenn nichts anderes angegeben ist.

8. „Festgestellter Anspruch“ bedeutet einen Anspruch, der
vom Fonds von 1992 anerkannt oder durch einen für den
Fonds von 1992 verbindlichen Beschluss eines zuständigen
Gerichts, der nicht den gewöhnlichen Formen der
Überprüfung unterliegt, als zulässig angenommen worden
ist und für den in voller Höhe Entschädigung gezahlt
worden wäre, wenn die in Artikel 4 Absatz 4 des Fonds-
übereinkommens von 1992 festgelegte Begrenzung nicht
auf das betreffende Ereignis angewendet worden wäre.

9. „Versammlung“ bedeutet die Versammlung des Internatio-
nalen Zusatzentschädigungsfonds von 2003 für Ölver-
schmutzungsschäden, sofern nichts anderes angegeben ist.

10. „Organisation“ bedeutet die Internationale Seeschifffahrts-
organisation.

11. „Generalsekretär“ bedeutet den Generalsekretär der Organi-
sation.
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ÜBERSETZUNG

ANHANG I



Artikel 2

(1) Hiermit wird ein „Internationaler Zusatzentschädigungs-
fonds von 2003 für Ölverschmutzungsschäden“ genannter und
im Folgenden als „Zusatzfonds“ bezeichneter internationaler
Zusatzentschädigungsfonds für Ölverschmutzungsschäden
errichtet.

(2) Der Zusatzfonds wird in jedem Vertragsstaat als juris-
tische Person anerkannt, die nach den Rechtsvorschriften dieses
Staates rechtsfähig und bei Rechtsstreitigkeiten vor den
Gerichten dieses Staates parteifähig ist. Jeder Vertragsstaat
erkennt den Direktor des Zusatzfonds (im Folgenden als
„Direktor“ bezeichnet) als gesetzlichen Vertreter des Zusatz-
fonds an.

Artikel 3

Dieses Protokoll gilt ausschließlich

a) für Verschmutzungsschäden, die verursacht worden sind

i) im Hoheitsgebiet einschließlich des Küstenmeers eines
Vertragsstaats und

ii) in der nach Völkerrecht festgelegten ausschließlichen
Wirtschaftszone eines Vertragsstaats oder, wenn ein
Vertragsstaat eine solche Zone nicht festgelegt hat, in
einem jenseits des Küstenmeers dieses Staates gelegenen,
an dieses angrenzenden Gebiet, das von diesem Staat
nach Völkerrecht festgelegt wird und sich nicht weiter
als 200 Seemeilen von den Basislinien erstreckt, von
denen aus die Breite seines Küstenmeers gemessen wird;

b) für Schutzmaßnahmen zur Verhütung oder Einschränkung
dieser Schäden, gleichviel wo sie getroffen worden sind.

ZUSATZENTSCHÄDIGUNG

Artikel 4

(1) Der Zusatzfonds zahlt jedem, der Verschmut-
zungsschäden erlitten hat, eine Entschädigung, wenn der Betref-
fende nach dem Fondsübereinkommen von 1992 nicht voll
und angemessen für einen festgestellten Anspruch in Bezug auf
den Schaden entschädigt werden konnte, weil der Gesamt-
schaden die in Artikel 4 Absatz 4 des Fondsübereinkommens
von 1992 festgelegte Begrenzung der Entschädigung für ein
einzelnes Ereignis übersteigt oder zu übersteigen droht.

(2) a) Der Gesamtbetrag der vom Zusatzfonds nach diesem
Artikel für ein einzelnes Ereignis zu zahlenden
Entschädigung ist so begrenzt, dass die Gesamtsumme
aus diesem Betrag und dem Betrag, der nach dem
Haftungsübereinkommen von 1992 und dem Fonds-
übereinkommen von 1992 innerhalb des Anwendungs-
bereichs dieses Protokolls tatsächlich gezahlt worden ist,
750 Mio. Rechnungseinheiten nicht überschreitet.

b) Der in Buchstabe a) genannte Betrag von 750 Mio.
Rechnungseinheiten wird in die Landeswährung entspre-
chend dem Wert dieser Währung gegenüber dem
Sonderziehungsrecht an dem Tag umgerechnet, den die
Versammlung des Fonds von 1992 für die Umrechnung
des nach dem Haftungsübereinkommen von 1992 und
dem Fondsübereinkommen von 1992 zu zahlenden
Höchstbetrags bestimmt.

(3) Überschreitet der Betrag der festgestellten Ansprüche
gegen den Zusatzfonds die nach Absatz 2 zu zahlende Gesamt-
summe der Entschädigung, so wird der zur Verfügung stehende
Betrag so aufgeteilt, dass jeweils das Verhältnis zwischen dem
festgestellten Anspruch und dem Entschädigungsbetrag, den der
Geschädigte nach diesem Protokoll tatsächlich erhalten hat, für
alle Geschädigten dasselbe ist.

(4) Der Zusatzfonds zahlt Entschädigung für festgestellte
Ansprüche, wie sie in Artikel 1 Absatz 8 definiert sind, und
zwar nur für derartige Ansprüche.

Artikel 5

Der Zusatzfonds zahlt Entschädigung, wenn die Versammlung
des Fonds von 1992 der Meinung ist, dass der Gesamtbetrag
der festgestellten Ansprüche die Gesamtsumme der nach
Artikel 4 Absatz 4 des Fondsübereinkommens von 1992 zur
Verfügung stehenden Entschädigung überschreitet oder zu
überschreiten droht, und, infolgedessen die Versammlung des
Fonds von 1992 vorläufig oder abschließend entschieden hat,
dass Zahlungen nur für einen Teil eines festgestellten
Anspruchs geleistet werden. Die Versammlung des Zusatzfonds
entscheidet dann, ob und in welchem Umfang der Zusatzfonds
den nicht nach dem Haftungsübereinkommen von 1992 und
dem Fondsübereinkommen von 1992 gezahlten Teil eines fest-
gestellten Anspruchs zahlt.

Artikel 6

(1) Vorbehaltlich des Artikels 15 Absätze 2 und 3 erlöschen
Ansprüche auf Entschädigung gegen den Zusatzfonds nur dann,
wenn sie nach Artikel 6 des Fondsübereinkommens von 1992
gegen den Fonds von 1992 erlöschen.

(2) Ein von einem Geschädigten gegen den Fonds von 1992
geltend gemachter Anspruch gilt ein als vom selben
Geschädigten gegen den Zusatzfonds geltend gemachter
Anspruch.

Artikel 7

(1) Die Bestimmungen des Artikels 7 Absätze 1, 2, 4, 5 und
6 des Fondsübereinkommens von 1992 finden auf Klagen
wegen Entschädigung Anwendung, die nach Artikel 4 Absatz 1
dieses Protokolls gegen den Zusatzfonds anhängig gemacht
werden.
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(2) Ist bei einem nach Artikel IX des Haftungsübereinkom-
mens von 1992 zuständigen Gericht eine Klage auf Entschädi-
gung für Verschmutzungsschäden gegen den Eigentümer eines
Schiffes oder seinen Sicherheitsgeber anhängig gemacht
worden, so ist dieses Gericht ausschließlich zuständig für alle
Klagen gegen den Zusatzfonds auf Entschädigung nach Artikel
4 dieses Protokolls wegen dieser Schäden. Ist jedoch eine Klage
auf Entschädigung für Verschmutzungsschäden nach dem
Haftungsübereinkommen von 1992 bei einem Gericht eines
Staates anhängig gemacht worden, der Vertragsstaat des
Haftungsübereinkommens von 1992, nicht jedoch dieses Proto-
kolls ist, so steht es dem Kläger frei, eine Klage gegen den
Zusatzfonds nach Artikel 4 dieses Protokolls entweder bei
einem Gericht des Staates, in dem der Zusatzfonds seinen Sitz
hat, oder bei einem nach Artikel IX des Haftungsübereinkom-
mens von 1992 zuständigen Gericht eines Vertragsstaats dieses
Protokolls anhängig zu machen.

(3) Ist eine Klage auf Entschädigung für Verschmut-
zungsschäden gegen den Fonds von 1992 bei einem Gericht
eines Staates anhängig gemacht worden, der Vertragsstaat des
Haftungsübereinkommens von 1992, nicht jedoch dieses Proto-
kolls ist, so steht es ungeachtet des Absatzes 1 dem Kläger frei,
eine damit zusammenhängende Klage gegen den Zusatzfonds
entweder bei einem Gericht des Staates, in dem der Zusatz-
fonds seinen Sitz hat, oder bei einem nach Absatz 1
zuständigen Gericht eines Vertragsstaats anhängig zu machen.

Artikel 8

(1) Vorbehaltlich einer Entscheidung über die in Artikel 4
Absatz 3 dieses Protokolls erwähnte Verteilung wird jedes
Urteil gegen den Zusatzfonds, das von einem nach Artikel 7
dieses Protokolls zuständigen Gericht erlassen wurde, in jedem
Vertragsstaat anerkannt und nach den in Artikel X des
Haftungsübereinkommens von 1992 vorgeschriebenen Bedin-
gungen vollstreckbar, wenn es im Ursprungsstaat vollstreckbar
geworden ist und in diesem Staat nicht mehr mit ordentlichen
Rechtsmitteln angefochten werden kann.

(2) Ein Vertragsstaat kann andere Regeln für die Anerken-
nung und Vollstreckung von Urteilen anwenden, vorausgesetzt,
damit ist sichergestellt, dass Urteile mindestens im gleichen
Umfang wie nach Absatz 1 anerkannt und vollstreckt werden.

Artikel 9

(1) Der Zusatzfonds tritt bezüglich aller Entschädigungs-
beträge für Verschmutzungsschäden, die von ihm nach Artikel
4 Absatz 1 dieses Protokolls gezahlt worden sind, in die dem
Empfänger der Entschädigung gegenüber dem Eigentümer oder
seinem Sicherheitsgeber nach dem Haftungsübereinkommen
von 1992 zustehenden Rechte ein.

(2) Der Zusatzfonds tritt in die dem Empfänger der
Entschädigung gegenüber dem Fonds von 1992 nach dem
Fondsübereinkommen von 1992 zustehenden Rechte ein.

(3) Dieses Protokoll beeinträchtigt nicht etwaige Rückgriffs-
oder Eintrittsrechte des Zusatzfonds gegenüber anderen als den
in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen. In jedem Fall ist
das Recht des Zusatzfonds, in Rechte gegen solche Personen
einzutreten, nicht geringer als das eines Versicherers des
Empfängers einer Entschädigung.

(4) Unbeschadet etwaiger anderer Eintritts- oder Rückgriffs-
rechte gegen den Zusatzfonds treten Vertragsstaaten oder deren
Stellen, die nach innerstaatlichem Recht Entschädigung für
Verschmutzungsschäden gezahlt haben, in die Rechte ein, die
dem Entschädigungsempfänger nach diesem Protokoll zuge-
standen hätten.

BEITRÄGE

Artikel 10

(1) Jahresbeiträge zum Zusatzfonds werden für jeden
Vertragsstaat von allen Personen erbracht, die in dem in Artikel
11 Absatz 2 Buchstabe a) oder b) erwähnten Kalenderjahr
insgesamt mehr als 150 000 Tonnen

a) beitragspflichtiges Öl in Häfen oder Umschlagplätzen im
Hoheitsgebiet dieses Staates erhalten haben, das auf dem
Seeweg zu diesen Häfen oder Umschlagplätzen befördert
worden ist, und

b) beitragspflichtiges Öl in Anlagen, die im Hoheitsgebiet
dieses Vertragsstaats liegen, erhalten haben, das auf dem
Seeweg befördert und in einem Hafen oder Umschlagplatz
eines Nichtvertragsstaats gelöscht worden ist, wobei
beitragspflichtiges Öl nach dieser Vorschrift nur bei der
ersten Entgegennahme in einem Vertragsstaat nach seiner
Löschung in dem Nichtvertragsstaat berücksichtigt wird.

(2) Die Bestimmungen des Artikels 10 Absatz 2 des Fonds-
übereinkommens von 1992 finden Anwendung in Bezug auf
die Verpflichtung, Beiträge an den Zusatzfonds zu zahlen.

Artikel 11

(1) Zur Ermittlung des gegebenenfalls zu zahlenden Jahres-
beitrags erstellt die Versammlung unter Berücksichtigung der
Tatsache, dass stets ausreichend flüssige Mittel vorhanden sein
müssen, für jedes Kalenderjahr einen Voranschlag in Form eines
Haushaltsplans über

i) Ausgaben

a) Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Zusatz-
fonds im betreffenden Jahr sowie etwaige Fehlbeträge aus
den vorangegangenen Jahren;

b) Zahlungen des Zusatzfonds im betreffenden Jahr zur
Befriedigung von Ansprüchen gegen den Zusatzfonds
nach Artikel 4, einschließlich Rückzahlungen auf
Darlehen, die der Zusatzfonds zur Befriedigung solcher
Ansprüche aufgenommen hatte;
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ii) Einnahmen

a) Überschüsse aus der Tätigkeit vorangegangener Jahre,
einschließlich etwaiger Zinsen;

b) Jahresbeiträge, falls zur Ausgleichung des Haushalts
erforderlich;

c) sonstige Einnahmen.

(2) Die Versammlung setzt den Gesamtbetrag der zu erhe-
benden Beiträge fest. Auf der Grundlage dieses Beschlusses er-
rechnet der Direktor in Bezug auf jeden Vertragsstaat für jede
in Artikel 10 genannte Person die Höhe ihres Jahresbeitrags
wie folgt:

a) soweit der Betrag der Befriedigung der in Absatz 1 Ziffer i)
Buchstabe a) genannten Verpflichtungen dient, unter
Zugrundelegung eines festen Betrags für jede Tonne
beitragspflichtigen Öls, das eine solche Person in dem
betreffenden Staat während des vorangegangenen Kalender-
jahrs erhalten hat, und

b) soweit der Beitrag der Befriedigung der in Absatz 1 Ziffer i)
Buchstabe b) genannten Verpflichtungen dient, unter
Zugrundelegung eines festen Betrags für jede Tonne
beitragspflichtigen Öls, das eine solche Person während des
Kalenderjahrs erhalten hat, das dem Jahr, in dem sich das
fragliche Ereignis zugetragen hat, vorangegangen ist, sofern
der Staat zur Zeit des Ereignisses Vertragsstaat dieses Proto-
kolls war.

(3) Die in Absatz 2 genannten Beträge werden errechnet,
indem die Gesamtsumme der zu entrichtenden Beiträge durch
die Gesamtsumme des in allen Vertragsstaaten im betreffenden
Jahr erhaltenen beitragspflichtigen Öls geteilt wird.

(4) Der Jahresbeitrag ist zu dem in der Geschäftsordnung
des Zusatzfonds festzulegenden Termin fällig. Die Versamm-
lung kann einen anderen Zahlungstermin festsetzen.

(5) Die Versammlung kann unter Voraussetzungen, die in
der Finanzordnung des Zusatzfonds festzulegen sind,
beschließen, zwischen den nach Absatz 2 Buchstabe a) und den
nach Absatz 2 Buchstabe b) eingenommenen Beträgen Übertra-
gungen vorzunehmen.

Artikel 12

(1) Die Bestimmungen von Artikel 13 des Fondsüberein-
kommens von 1992 finden Anwendung auf die Beiträge zum
Zusatzfonds.

(2) Ein Vertragsstaat kann nach dem in Artikel 14 des
Fondsübereinkommens von 1992 beschriebenen Verfahren
selbst die Verpflichtung übernehmen, Beiträge zum Zusatzfonds
zu entrichten.

Artikel 13

(1) Die Vertragsstaaten machen dem Direktor des Zusatz-
fonds Mitteilung über erhaltenes Öl in Übereinstimmung mit
Artikel 15 des Fondsübereinkommens von 1992, wobei jedoch
Mitteilungen an den Direktor des Fonds von 1992 nach Artikel
15 Absatz 2 des Fondsübereinkommens von 1992 so ange-
sehen werden, als seien sie auch nach diesem Protokoll
gemacht worden.

(2) Erfüllt ein Vertragsstaat nicht seine Verpflichtung, dem
Direktor die in Absatz 1 bezeichnete Mitteilung zu machen,
und ergibt sich daraus für den Zusatzfonds ein finanzieller
Verlust, so ist dieser Vertragsstaat verpflichtet, den Zusatzfonds
für diesen Verlust zu entschädigen. Die Versammlung
beschließt auf Empfehlung des Direktors des Zusatzfonds, ob
diese Entschädigung von dem betreffenden Vertragsstaat zu
zahlen ist.

Artikel 14

(1) Ungeachtet des Artikels 10 wird für die Zwecke dieses
Protokolls angenommen, dass jeder Vertragsstaat mindestens
1 000 000 Tonnen beitragspflichtiges Öl in Empfang nimmt.

(2) Ist die Gesamtmenge des in einem Vertragsstaat in
Empfang genommenen beitragspflichtigen Öls geringer als
1 000 000 Tonnen, so übernimmt der Vertragsstaat die
Verpflichtungen, die nach diesem Protokoll einer Person
obliegen würden, die für im Hoheitsgebiet dieses Vertragsstaats
in Empfang genommenes beitragspflichtiges Öl dem Zusatz-
fonds gegenüber beitragspflichtig wäre, soweit für die Gesamt-
menge in Empfang genommenen Öls kein Beitragspflichtiger
festzustellen ist.

Artikel 15

(1) Gibt es in einem Vertragsstaat keine Person, welche die
Voraussetzungen des Artikels 10 erfüllt, so macht dieser
Vertragsstaat dem Direktor des Zusatzfonds für die Zwecke
dieses Protokolls davon Mitteilung.

(2) Der Zusatzfonds zahlt nur dann Entschädigung für
Verschmutzungsschäden im Hoheitsgebiet, im Küstenmeer oder
in einer nach Artikel 3 Buchstabe a) Ziffer ii) bestimmten Wirt-
schaftszone oder in einem danach bestimmten Gebiet eines
Vertragsstaats in Bezug auf ein bestimmtes Ereignis oder für
Schutzmaßnahmen zur Verhütung oder Einschränkung dieser
Schäden, gleichviel wo sie getroffen worden sind, wenn die
Verpflichtung zur Mitteilung an den Direktor des Zusatzfonds
nach Artikel 13 Absatz 1 und Absatz 1 dieses Artikels in Bezug
auf diesen Vertragsstaat für alle dem betreffenden Ereignis
vorausgehenden Jahre erfüllt worden ist. Die Versammlung legt
in der Geschäftsordnung fest, unter welchen Umständen davon
auszugehen ist, dass ein Vertragsstaat seine Verpflichtungen
nicht erfüllt hat.
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(3) Ist Entschädigung nach Absatz 2 vorläufig versagt
worden, wird sie für das betreffende Ereignis auf Dauer versagt,
wenn die Verpflichtung zur Mitteilung an den Direktor des
Zusatzfonds nach Artikel 13 Absatz 1 und Absatz 1 dieses
Artikels nicht innerhalb eines Jahres ab dem Zeitpunkt, in dem
der Direktor des Zusatzfonds den Vertragsstaat auf dessen
Versäumnis hingewiesen hat, erfüllt worden ist.

(4) Fällige Beitragszahlungen an den Zusatzfonds werden
mit der dem Schuldner oder den Beauftragten des Schuldners
zustehenden Entschädigung verrechnet.

ORGANISATION UND VERWALTUNG

Artikel 16

(1) Der Zusatzfonds hat eine Versammlung und ein von
einem Direktor geleitetes Sekretariat.

(2) Die Artikel 17 bis 20 und 28 bis 33 des Fondsüberein-
kommens von 1992 finden Anwendung auf die Versammlung,
das Sekretariat und den Direktor des Zusatzfonds.

(3) Artikel 34 des Fondsübereinkommens von 1992 findet
Anwendung auf den Zusatzfonds.

Artikel 17

(1) Das Sekretariat des Fonds von 1992 und der Direktor,
der es leitet, können auch als Sekretariat und Direktor des
Zusatzfonds tätig sein.

(2) Sind nach Absatz 1 das Sekretariat und der Direktor des
Fonds von 1992 auch als Sekretariat und der Direktor des
Zusatzfonds tätig, so wird der Zusatzfonds bei Interessenkolli-
sionen zwischen dem Fonds von 1992 und dem Zusatzfonds
durch den Vorsitzenden der Versammlung vertreten.

(3) Der Direktor des Zusatzfonds, das von ihm ernannte
Personal und die von ihm bestimmten Sachverständigen
werden bei der Erfüllung ihrer Pflichten nach diesem Protokoll
und nach dem Fondsübereinkommen von 1992 nicht so ange-
sehen, als verstießen sie gegen die Bestimmungen von Artikel
30 des Fondsübereinkommens von 1992 in der Anwendung
durch Artikel 16 Absatz 2 dieses Protokolls, soweit sie ihre
Pflichten im Einklang mit diesem Artikel erfüllen.

(4) Die Versammlung bemüht sich, keine Beschlüsse zu
fassen, die mit Beschlüssen der Versammlung des Fonds von
1992 unvereinbar sind. Kommt es zu Meinungsverschieden-
heiten bezüglich gemeinsamer Verwaltungsfragen, so versucht
die Versammlung, im Geiste der Zusammenarbeit und unter
Beachtung der gemeinsamen Ziele beider Organisationen
Einvernehmen mit der Versammlung des Fonds von 1992
herzustellen.

(5) Der Zusatzfonds erstattet dem Fonds von 1992 alle
Kosten und Auslagen für Verwaltungsdienstleistungen, die der
Fonds von 1992 im Namen des Zusatzfonds erbracht hat.

ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN

Artikel 18

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 4 darf der Gesamtbetrag der
Jahresbeiträge, die für beitragspflichtiges Öl, das in einem
einzelnen Vertragsstaat während eines Kalenderjahrs in
Empfang genommen wurde, zu zahlen sind, 20 v. H. des
Gesamtbetrags der Jahresbeiträge gemäß diesem Protokoll für
dieses Kalenderjahr nicht überschreiten.

(2) Würde die Anwendung des Artikels 11 Absätze 2 und 3
dazu führen, dass der Gesamtbetrag der von Beitragspflichtigen
in einem einzelnen Vertragsstaat für ein bestimmtes Kalender-
jahr zu zahlenden Beiträge 20 v. H. der gesamten Jahresbeiträge
überschreitet, so werden die von allen Beitragspflichtigen in
diesem Staat zu zahlenden Beiträge anteilig so herabgesetzt,
dass ihre Beiträge insgesamt 20 v. H. der gesamten Jahres-
beiträge an den Zusatzfonds für dieses Jahr entsprechen.

(3) Werden die von Personen in einem bestimmten Vertrags-
staat zu zahlenden Beiträge nach Absatz 2 herabgesetzt, so
werden die von Personen in allen anderen Vertragsstaaten zu
zahlenden Beiträge anteilig erhöht, um sicherzustellen, dass der
Gesamtbetrag der Beiträge, die von allen zur Zahlung von
Beiträgen an den Zusatzfonds verpflichteten Personen für das
betreffende Kalenderjahr zu zahlen sind, den von der Versamm-
lung beschlossenen Gesamtbetrag der Beiträge erreicht.

(4) Die Absätze 1 bis 3 finden Anwendung, bis die Gesamt-
menge des in allen Vertragsstaaten in einem Kalenderjahr in
Empfang genommenen beitragspflichtigen Öls einschließlich
der in Artikel 14 Absatz 1 genannten Mengen 1 000 Mio.
Tonnen erreicht hat oder bis ein Zeitraum von zehn Jahren
nach dem Inkrafttreten dieses Protokolls verstrichen ist, je
nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 19

Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme, Genehmigung
und Beitritt

(1) Dieses Protokoll liegt vom 31. Juli 2003 bis zum 30. Juli
2004 in London zur Unterzeichnung auf.

(2) Die Staaten können ihre Zustimmung, durch dieses
Protokoll gebunden zu sein, ausdrücken,

a) indem sie es ohne Vorbehalt der Ratifikation, Annahme
oder Genehmigung unterzeichnen,
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b) indem sie es vorbehaltlich der Ratifikation, Annahme oder
Genehmigung unterzeichnen und später ratifizieren,
annehmen oder genehmigen, oder

c) indem sie ihm beitreten.

(3) Nur Vertragsstaaten des Fondsübereinkommens von
1992 können Vertragsstaat dieses Protokolls werden.

(4) Die Ratifikation, die Annahme, die Genehmigung oder
der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer entsprechenden
Urkunde beim Generalsekretär.

Artikel 20

Mitteilung über beitragspflichtiges Öl

Bevor dieses Protokoll für einen Staat in Kraft tritt, teilt dieser
bei der Unterzeichnung nach Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe a)
oder bei der Hinterlegung einer der in Artikel 19 Absatz 4
bezeichneten Urkunden und danach jährlich an einem vom
Generalsekretär zu bestimmenden Tag dem Generalsekretär
Namen und Anschrift aller Personen mit, die hinsichtlich dieses
Staates verpflichtet wären, nach Artikel 10 Beiträge zum Fonds
zu leisten, und macht Angaben über die maßgeblichen Mengen
beitragspflichtigen Öls, die diese Personen im Hoheitsgebiet
dieses Staates während des vorangegangenen Kalenderjahrs
erhalten haben.

Artikel 21

Inkrafttreten

(1) Dieses Protokoll tritt drei Monate nach dem Tag in Kraft,
an dem folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Mindestens Acht Staaten haben das Protokoll ohne Vorbe-
halt der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung unter-
zeichnet oder eine Ratifikations-, Annahme-, Genehmi-
gungs- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär hinter-
legt, und

b) der Generalsekretär hat vom Direktor des Fonds von 1992
die Mitteilung erhalten, dass diejenigen Personen, die nach
Artikel 10 Beiträge zu leisten hätten, während des vorange-
gangenen Kalenderjahrs eine Gesamtmenge von mindestens
450 Mio. Tonnen beitragspflichtigen Öls einschließlich der
in Artikel 14 Absatz 1 genannten Mengen erhalten haben.

(2) Für jeden Staat, der dieses Protokoll ohne Vorbehalt der
Ratifikation, Annahme oder Genehmigung unterzeichnet oder
dieses Protokoll ratifiziert, annimmt, genehmigt oder ihm
beitritt, nachdem die Voraussetzungen in Absatz 1 für das
Inkrafttreten erfüllt sind, tritt das Protokoll drei Monate nach
dem Tag in Kraft, an dem dieser Staat die entsprechende
Urkunde hinterlegt hat.

(3) Ungeachtet der Absätze 1 und 2 tritt dieses Protokoll für
einen Staat erst dann in Kraft, wenn das Fondsübereinkommen
von 1992 für den betreffenden Staat in Kraft getreten ist.

Artikel 22

Erste Tagung der Versammlung

Der Generalsekretär beruft die erste Tagung der Versammlung
ein. Diese Tagung findet so bald wie möglich nach Inkrafttreten
dieses Protokolls und in jedem Fall nicht später als dreißig Tage
nach dem Inkrafttreten statt.

Artikel 23

Revision und Änderung

(1) Die Organisation kann eine Konferenz zur Revision oder
Änderung dieses Protokolls einberufen.

(2) Die Organisation hat eine Konferenz der Vertragsstaaten
zur Revision oder Änderung des Protokolls einzuberufen, wenn
mindestens ein Drittel der Vertragsstaaten dies verlangt.

Artikel 24

Änderung der Entschädigungshöchstbeträge

(1) Auf Ersuchen von mindestens einem Viertel der Vertrags-
staaten wird jeder Vorschlag zur Änderung der Entschädigungs-
höchstbeträge, die in Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a) vorge-
sehen sind, vom Generalsekretär allen Mitgliedern der Organi-
sation und allen Vertragsstaaten übermittelt.

(2) Jede vorgeschlagene und auf die obige Weise übermittelte
Änderung wird dem Rechtsausschuss der Organisation frü-
hestens sechs Monate nach dem Tag der Übermittlung zur Be-
ratung vorgelegt.

(3) Alle Vertragsstaaten dieses Protokolls, gleichviel ob sie
Mitglieder der Organisation sind oder nicht, sind berechtigt, an
dem Verfahren des Rechtsausschusses zur Beratung von
Änderungen und zur Beschlussfassung darüber teilzunehmen.

(4) Änderungen sind mit Zweidrittelmehrheit der Vertrags-
staaten zu beschließen, die in dem nach Absatz 3 erweiterten
Rechtsausschuss anwesend sind und an der Abstimmung teil-
nehmen, vorausgesetzt dass mindestens die Hälfte der Vertrags-
staaten bei der Abstimmung anwesend ist.

(5) Bei der Beratung eines Vorschlags zur Änderung der
Höchstbeträge hat der Ausschuss die aus Ereignissen gewon-
nenen Erfahrungen und insbesondere den Umfang der daraus
entstandenen Schäden sowie die Geldwertveränderungen zu
berücksichtigen.

(6) a) Eine Änderung der Höchstbeträge aufgrund dieses Arti-
kels darf nicht vor Inkrafttreten dieses Protokolls und
frühestens drei Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens
einer früheren Änderung aufgrund dieses Artikels
beraten werden.
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b) Ein Höchstbetrag darf nicht so weit erhöht werden, dass
er einen Betrag übersteigt, der dem in diesem Protokoll
festgesetzten Höchstbetrag entspricht, zuzüglich 6 v. H.
pro Jahr, errechnet nach dem Zinseszinsprinzip von
dem Tag, an dem dieses Protokoll zur Unterzeichnung
aufgelegt wird, bis zum Tag des Inkrafttretens des
Beschlusses des Rechtsausschusses.

c) Ein Höchstbetrag darf nicht so weit erhöht werden, dass
er einen Betrag übersteigt, der dem Dreifachen des in
diesem Protokoll festgesetzten Höchstbetrags entspricht.

(7) Die Organisation notifiziert allen Vertragsstaaten jede
nach Absatz 4 beschlossene Änderung. Die Änderung gilt nach
Ablauf einer Frist von zwölf Monaten nach dem Tag der Notifi-
kation als angenommen, sofern nicht innerhalb dieser Frist
mindestens ein Viertel der Staaten, die zur Zeit der Beschluss-
fassung über die Änderung durch den Rechtsausschuss
Vertragsstaaten waren, der Organisation mitgeteilt haben, dass
sie die Änderung nicht annehmen; in diesem Fall ist die
Änderung abgelehnt und wird nicht wirksam.

(8) Eine nach Absatz 7 als angenommen geltende Änderung
tritt zwölf Monate nach ihrer Annahme in Kraft.

(9) Alle Vertragsstaaten sind durch die Änderungen
gebunden, sofern sie nicht dieses Protokoll nach Artikel 26
Absätze 1 und 2 spätestens sechs Monate vor Inkrafttreten der
Änderung kündigen. Die Kündigung wird mit Inkrafttreten der
Änderung wirksam.

(10) Ist eine Änderung vom Rechtsausschuss beschlossen
worden, die Frist von zwölf Monaten für ihre Annahme jedoch
noch nicht abgelaufen, so ist ein Staat, der während dieser Frist
Vertragsstaat wird, durch die Änderung gebunden, falls sie in
Kraft tritt. Ein Staat, der nach Ablauf dieser Frist Vertragsstaat
wird, ist durch eine Änderung, die nach Absatz 7 angenommen
worden ist, gebunden. In den in diesem Absatz genannten
Fällen ist ein Staat durch eine Änderung gebunden, sobald diese
Änderung in Kraft tritt oder sobald dieses Protokoll für diesen
Staat in Kraft tritt, falls dieser Zeitpunkt später liegt.

Artikel 25

Protokolle zum Fondsübereinkommen von 1992

(1) Sind die im Fondsübereinkommen von 1992 festge-
setzten Höchstbeträge durch ein Protokoll zu jenem Überein-
kommen erhöht worden, so kann der in Artikel 4 Absatz 2
Buchstabe a) festgesetzte Höchstbetrag um denselben Betrag

nach dem in Artikel 24 vorgesehenen Verfahren erhöht
werden. Die Bestimmungen von Artikel 24 Absatz 6 finden in
diesen Fällen keine Anwendung.

(2) Ist das in Absatz 1 genannte Verfahren angewandt
worden, so wird jede spätere Änderung des in Artikel 4 Absatz
2 festgesetzten Höchstbetrags in Anwendung des Verfahrens
nach Artikel 24 für die Zwecke des Artikels 24 Absatz 6 Buch-
staben b) und c) auf der Grundlage des neuen, nach Absatz 1
erhöhten Höchstbetrags errechnet.

Artikel 26

Kündigung

(1) Dieses Protokoll kann von jedem Vertragsstaat jederzeit
gekündigt werden, nachdem es für den betreffenden Staat in
Kraft getreten ist.

(2) Die Kündigung erfolgt durch Hinterlegung einer Urkunde
beim Generalsekretär.

(3) Eine Kündigung wird nach Ablauf eines Jahres oder eines
längeren in der Kündigungsurkunde genannten Zeitabschnitts
nach Hinterlegung der Urkunde beim Generalsekretär wirksam.

(4) Die Kündigung des Fondsübereinkommens von 1992 gilt
als Kündigung dieses Protokolls. Die Kündigung wird an dem
Tag wirksam, an dem die Kündigung des Protokolls von 1992
zum Fondsübereinkommen von 1971 nach Artikel 34 jenen
Protokolls wirksam wird.

(5) Ungeachtet einer Kündigung dieses Protokolls durch
einen Vertragsstaat nach diesem Artikel behalten Vorschriften
dieses Protokolls, die sich auf Verpflichtungen zur Beitrags-
leistung an den Zusatzfonds für ein in Artikel 11 Absatz 2
Buchstabe b) angeführtes Ereignis beziehen, das vor dem Wirk-
samwerden der Kündigung eingetreten ist, ihre Gültigkeit.

Artikel 27

Außerordentliche Tagungen der Versammlung

(1) Jeder Vertragsstaat kann binnen neunzig Tagen nach
Hinterlegung einer Kündigungsurkunde, die nach seiner Auffas-
sung eine beträchtliche Erhöhung des Beitragsniveaus der
übrigen Vertragsstaaten nach sich ziehen wird, den Direktor
des Zusatzfonds um Einberufung einer außerordentlichen
Tagung der Versammlung ersuchen. Der Direktor des Zusatz-
fonds beruft die Versammlung zu einer binnen sechzig Tagen
nach Eingang des Ersuchens abzuhaltenden Tagung ein.
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(2) Der Direktor des Zusatzfonds kann von sich aus eine
außerordentliche Tagung der Versammlung einberufen, die
binnen sechzig Tagen nach Hinterlegung einer Kündigungsur-
kunde zusammentritt, wenn er der Auffassung ist, dass eine
solche Kündigung eine beträchtliche Erhöhung des Beitrags-
niveaus der übrigen Vertragsstaaten nach sich ziehen wird.

(3) Beschließt die Versammlung auf einer nach Absatz 1
oder 2 einberufenen außerordentlichen Tagung, dass die Kündi-
gung eine beträchtliche Erhöhung des Beitragsniveaus der
übrigen Vertragsstaaten nach sich ziehen wird, so kann jeder
dieser Staaten spätestens hundertzwanzig Tage vor dem Tag, an
dem die Kündigung wirksam wird, dieses Protokoll mit
Wirkung von demselben Tag kündigen.

Artikel 28

Außerkrafttreten

(1) Dieses Protokoll tritt an dem Tag außer Kraft, an dem
die Zahl der Vertragsstaaten auf weniger als sieben sinkt oder
die Gesamtmenge des in den übrigen Vertragsstaaten in
Empfang genommenen beitragspflichtigen Öls einschließlich
der in Artikel 14 Absatz 1 genannten Mengen auf weniger als
350 Mio. Tonnen sinkt, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher
liegt.

(2) Staaten, die vor dem Tag, an dem dieses Protokoll außer
Kraft tritt, durch das Protokoll gebunden sind, ermöglichen
dem Zusatzfonds die Wahrnehmung seiner Aufgaben nach
Artikel 29 und bleiben, jedoch lediglich zu diesem Zweck,
durch das Protokoll gebunden.

Artikel 29

Liquidation des Zusatzfonds

(1) Tritt dieses Protokoll außer Kraft, so ist der Zusatzfonds
dennoch

a) gehalten, seinen Verpflichtungen mit Bezug auf Ereignisse
nachzukommen, die vor dem Außerkrafttreten des Proto-
kolls eingetreten sind;

b) berechtigt, seine Ansprüche auf Beitragszahlung geltend zu
machen, soweit er diese Beiträge benötigt, um seinen
Verpflichtungen nach Buchstabe a) einschließlich der hierfür
erforderlichen Verwaltungskosten, nachzukommen.

(2) Die Versammlung trifft alle zur vollständigen Liquidation
des Zusatzfonds geeigneten Maßnahmen, einschließlich der
gerechten Verteilung etwaiger verbleibender Vermögenswerte
unter die Personen, die Beiträge zum Zusatzfonds geleistet
haben.

(3) Der Zusatzfonds bleibt für die Zwecke dieses Artikels
eine juristische Person.

Artikel 30

Verwahrer

(1) Dieses Protokoll und alle nach Artikel 24 angenom-
menen Änderungen werden beim Generalsekretär hinterlegt.

(2) Der Generalsekretär

a) unterrichtet alle Staaten, die das Protokoll unterzeichnet
haben oder ihm beigetreten sind,

i) von jeder weiteren Unterzeichnung oder Hinterlegung
einer Urkunde unter Angabe des Zeitpunkts;

ii) vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls;
iii) von jedem nach Artikel 24 Absatz 1 unterbreiteten

Vorschlag zur Änderung der Entschädigungs-
höchstbeträge;

iv) von jeder nach Artikel 24 Absatz 4 beschlossenen
Änderung;

v) von jeder nach Artikel 24 Absatz 7 als angenommen
geltenden Änderung unter Angabe des Zeitpunkts, zu
dem die betreffende Änderung nach den Absätzen 8
und 9 jenes Artikels in Kraft tritt;

vi) von der Hinterlegung einer Urkunde zur Kündigung
dieses Protokolls unter Angabe des Hinterlegungszeit-
punkts und des Zeitpunkts, zu dem die Kündigung
wirksam wird;

vii) von jeder nach einem Artikel dieses Protokolls erforder-
lichen Mitteilung;

b) übermittelt allen Unterzeichnerstaaten und allen bei-
tretenden Staaten beglaubigte Abschriften dieses Protokolls.

(3) Sobald dieses Protokoll in Kraft tritt, übermittelt der
Generalsekretär dem Sekretariat der Vereinten Nationen den
Wortlaut des Protokolls zur Registrierung und Veröffentlichung
nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen.

Artikel 31

Sprachen

Dieses Protokoll ist in einer Urschrift in arabischer, chine-
sischer, englischer, französischer, russischer und spanischer
Sprache abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen
verbindlich ist.

GESCHEHEN ZU LONDON am 16. Mai 2003.

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu von ihren Regierungen
gehörig befugten Unterzeichneten dieses Protokoll unter-
schrieben.
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Protokoll von 1992 zur Änderung des internationalen Übereinkommens von 1969 über die zivilrechtliche
Haftung für Ölverschmutzungsschäden

DIE VERTRAGSPARTEIEN DIESES PROTOKOLLS —

NACH PRÜFUNG des Internationalen Übereinkommens von 1969 über die zivilrechtliche Haftung für Ölverschmut-
zungsschäden und des Protokolls dazu von 1984,

IM HINBLICK darauf, dass das Protokoll von 1984 zu dem genannten Übereinkommen, das einen größeren Anwen-
dungsbereich und einen weiter gehenden Schadenersatz vorsieht, nicht in Kraft getreten ist,

IN BESTÄTIGUNG dessen, dass es wichtig ist, die Brauchbarkeit der internationalen Regelungen über die Haftung und
Entschädigung für Ölverschmutzungsschäden zu erhalten,

IN DEM BEWUSSTSEIN, dass sichergestellt werden muss, dass der Inhalt des Protokolls von 1984 so bald wie möglich
in Kraft tritt,

IN DER ERKENNTNIS, dass zur Einführung entsprechender Änderungen des Internationalen Übereinkommens von 1971
über die Errichtung eines internationalen Fonds zur Entschädigung für Ölverschmutzungsschäden besondere Bestim-
mungen erforderlich sind —

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1

Das Übereinkommen, das durch dieses Protokoll geändert wird,
ist das Internationale Übereinkommen von 1969 über die zivil-
rechtliche Haftung für Ölverschmutzungsschäden, im
Folgenden als „Haftungsübereinkommen von 1969“ bezeichnet.
Für Vertragsstaaten des Protokolls von 1976 zum Haftungs-
übereinkommen von 1969 bezeichnet dieser Ausdruck das
Haftungsübereinkommen von 1969 in der durch das genannte
Protokoll geänderten Fassung.

Artikel 2

Artikel I des Haftungsübereinkommens von 1969 wird wie
folgt geändert:

1. Absatz 1 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(1) ‚Schiff‘ bedeutet ein Seeschiff oder ein sonstiges
Seefahrzeug jeder Art, das zur Beförderung von Öl als
Bulkladung gebaut oder hergerichtet ist; jedoch wird ein
Schiff, das Öl und andere Ladungen befördern kann, als
Schiff nur angesehen, wenn es tatsächlich Öl als Bulkladung
befördert, und während jeder Fahrt, die auf eine solche
Beförderung folgt, sofern nicht nachgewiesen wird, dass es
keine Rückstände solcher Beförderung von Öl als Bulk-
ladung an Bord hat.“

2. Absatz 5 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(5) ‚Öl‘ bedeutet beständiges Kohlenwasserstoffmineralöl
wie Rohöl, Heizöl, schweres Dieselöl und Schmieröl, gleich-
viel ob es als Ladung oder in den Bunkern des Schiffes
befördert wird.“

3. Absatz 6 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(6) ‚Verschmutzungsschäden‘ bedeuten

a) Verluste oder Schäden, die außerhalb des Schiffes durch
eine auf das Ausfließen oder Ablassen von Öl aus dem
Schiff zurückzuführende Verunreinigung hervorgerufen
werden, gleichviel wo das Ausfließen oder Ablassen
erfolgt; jedoch wird der Schadenersatz für eine Beein-
trächtigung der Umwelt, ausgenommen der aufgrund
dieser Beeinträchtigung entgangene Gewinn, auf die
Kosten tatsächlich ergriffener oder zu ergreifender ange-
messener Wiederherstellungsmaßnahmen beschränkt;

b) die Kosten von Schutzmaßnahmen und weitere durch
Schutzmaßnahmen verursachte Verluste oder Schäden.“

4. Absatz 8 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(8) ‚Ereignis‘ bedeutet einen Vorfall oder eine Reihe von
Vorfällen gleichen Ursprungs, die Verschmutzungsschäden
verursachen oder eine schwere, unmittelbar drohende
Gefahr der Verursachung solcher Schäden darstellen.“

5. Absatz 9 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(9) ‚Organisation‘ bedeutet die Internationale Seeschiff-
fahrtsorganisation.“

6. Nach Absatz 9 wird ein neuer Absatz eingefügt, der wie
folgt lautet:

„(10) ‚Haftungsübereinkommen von 1969‘ bedeutet das
Internationale Übereinkommen von 1969 über die zivil-
rechtliche Haftung für Ölverschmutzungsschäden. Für
Vertragsstaaten des Protokolls von 1976 zu jenem Überein-
kommen bezeichnet dieser Ausdruck das Haftungsüberein-
kommen von 1969 in der durch das Protokoll geänderten
Fassung.“
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Artikel 3

Artikel II des Haftungsübereinkommens von 1969 wird durch
folgenden Wortlaut ersetzt:

„Artikel II

Dieses Übereinkommen gilt ausschließlich

a) für Verschmutzungsschäden, die verursacht worden sind

i) im Hoheitsgebiet einschließlich des Küstenmeers
eines Vertragsstaats und

ii) in der nach Völkerrecht festgelegten ausschließlichen
Wirtschaftszone eines Vertragsstaats oder, wenn ein
Vertragsstaat eine solche Zone nicht festgelegt hat, in
einem jenseits des Küstenmeers dieses Staates gele-
genen, an dieses angrenzenden Gebiet, das von
diesem Staat nach Völkerrecht festgelegt wird und
sich nicht weiter als 200 Seemeilen von den Basis-
linien erstreckt, von denen aus die Breite seines
Küstenmeers gemessen wird;

b) für Schutzmaßnahmen zur Verhütung oder
Einschränkung dieser Schäden, gleichviel wo sie
getroffen worden sind.“

Artikel 4

Artikel III des Haftungsübereinkommens von 1969 wird wie
folgt geändert:

1. Absatz 1 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(1) Außer in den Fällen der Absätze 2 und 3 haftet der
Eigentümer eines Schiffes im Zeitpunkt des Ereignisses oder,
wenn das Ereignis aus einer Reihe von Vorfällen besteht, im
Zeitpunkt des ersten Vorfalls für alle Verschmut-
zungsschäden, die infolge des Ereignisses durch das Schiff
verursacht wurden.“

2. Absatz 4 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(4) Schadenersatzansprüche wegen Verschmut-
zungsschäden können gegen den Eigentümer nur nach
diesem Übereinkommen geltend gemacht werden. Vorbe-
haltlich des Absatzes 5 können Schadenersatzansprüche
wegen Verschmutzungsschäden weder aufgrund dieses
Übereinkommens noch auf anderer Grundlage geltend
gemacht werden gegen

a) die Bediensteten oder Beauftragten des Eigentümers oder
die Mitglieder der Besatzung;

b) den Lotsen oder eine andere Person, die, ohne Mitglied
der Besatzung zu sein, Dienste für das Schiff leistet;

c) einen Charterer (wie auch immer er bezeichnet ist,
einschließlich Bareboat-Charterer), Ausrüster oder
Betreiber des Schiffes sowie einen mit der Betriebsfüh-
rung Beauftragten;

d) eine Person, die mit Einwilligung des Eigentümers oder
auf Weisung einer zuständigen Behörde Bergungs- oder
Hilfeleistungsarbeiten ausführt;

e) eine Person, die Schutzmaßnahmen trifft;

f) alle Bediensteten oder Beauftragten der unter den Buch-
staben c), d) und e) bezeichneten Personen, sofern nicht
die Schäden auf eine Handlung oder Unterlassung
zurückzuführen sind, die von ihnen selbst entweder in
der Absicht, solche Schäden herbeizuführen, oder leicht-
fertig und in dem Bewusstsein begangen wurde, dass
solche Schäden wahrscheinlich eintreten würden.“

Artikel 5

Artikel IV des Haftungsübereinkommens von 1969 wird durch
folgenden Wortlaut ersetzt:

„Artikel IV

Tritt ein Ereignis ein, an dem mehr als ein Schiff beteiligt
ist, und entstehen daraus Verschmutzungsschäden, so
haften die Eigentümer aller beteiligten Schiffe, sofern sie
nicht nach Artikel III befreit sind, gesamtschuldnerisch für
alle Schäden, die sich nicht hinreichend sicher trennen
lassen.“

Artikel 6

Artikel V des Haftungsübereinkommens von 1969 wird wie
folgt geändert:

1. Absatz 1 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(1) Der Eigentümer eines Schiffes ist berechtigt, seine
Haftung aufgrund dieses Übereinkommens für jedes Ereignis
auf einen Gesamtbetrag zu beschränken, der sich wie folgt
errechnet:

a) 3 Mio. Rechnungseinheiten für ein Schiff mit bis zu
5 000 Raumgehaltseinheiten,

b) für ein Schiff mit einem darüber hinausgehenden Raum-
gehalt erhöht sich der unter Buchstabe a) genannte
Betrag für jede zusätzliche Raumgehaltseinheit um 420
Rechnungseinheiten; dieser Gesamtbetrag darf jedoch
59,7 Mio. Rechnungseinheiten nicht überschreiten.“

2. Absatz 2 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(2) Der Eigentümer ist nicht berechtigt, seine Haftung
aufgrund dieses Übereinkommens zu beschränken, wenn
nachgewiesen wird, dass die Verschmutzungsschäden auf
eine Handlung oder Unterlassung zurückzuführen sind, die
von ihm selbst entweder in der Absicht, solche Schäden
herbeizuführen, oder leichtfertig und in dem Bewusstsein
begangen wurde, dass solche Schäden wahrscheinlich
eintreten würden.“
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3. Absatz 3 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(3) Um sich auf die in Absatz 1 vorgesehene
Beschränkung berufen zu können, hat der Eigentümer für
den Gesamtbetrag seiner Haftung einen Fonds bei dem
Gericht oder einer sonstigen zuständigen Stelle eines der
Vertragsstaaten zu errichten, in dem nach Artikel IX Klage
erhoben wird, oder, wenn keine Klage erhoben wird, bei
jedem Gericht oder jeder sonstigen zuständigen Stelle in
einem der Vertragsstaaten, in denen nach Artikel IX Klage
erhoben werden kann. Der Fonds kann entweder durch
Hinterlegung des Betrags oder durch Vorlage einer Bankga-
rantie oder einer anderen nach den Rechtsvorschriften des
Vertragsstaats, in dem der Fonds errichtet wird, zulässigen
und von dem Gericht oder der sonstigen zuständigen Stelle
für ausreichend erachteten Garantie errichtet werden.“

4. Absatz 9 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(9) a) Die in Absatz 1 genannte ‚Rechnungseinheit‘ ist das
Sonderziehungsrecht des Internationalen Währungs-
fonds. Die in Absatz 1 genannten Beträge werden in
die Landeswährung entsprechend dem Wert dieser
Währung gegenüber dem Sonderziehungsrecht am
Tag der Errichtung des in Absatz 3 genannten Fonds
umgerechnet. Der in Sonderziehungsrechten ausge-
drückte Wert der Landeswährung eines Vertrags-
staats, der Mitglied des Internationalen Währungs-
fonds ist, wird nach der vom Internationalen
Währungsfonds angewendeten Bewertungsmethode
errechnet, die an dem betreffenden Tag für seine
Operationen und Transaktionen gilt. Der in Sonder-
ziehungsrechten ausgedrückte Wert der Landeswäh-
rung eines Vertragsstaats, der nicht Mitglied des
Internationalen Währungsfonds ist, wird auf eine
von diesem Staat bestimmte Weise errechnet.

b) Dessen ungeachtet kann ein Vertragsstaat, der nicht
Mitglied des Internationalen Währungsfonds ist und
dessen Recht die Anwendung des Buchstabens a)
nicht zulässt, bei der Ratifikation, der Annahme
oder der Genehmigung dieses Übereinkommens
oder dem Beitritt zu dem Übereinkommen oder
jederzeit danach erklären, dass die unter Buchstabe
a) genannte Rechnungseinheit 15 Goldfranken
entspricht. Der unter diesem Buchstaben genannte
Goldfranken entspricht 65,5 Milligramm Gold von
900/1 000 Feingehalt. Die Umrechnung des Gold-
franken in die Landeswährung erfolgt nach dem
Recht des betreffenden Staates.

c) Die unter Buchstabe a) letzter Satz genannte Berech-
nung und die unter Buchstabe b) genannte Umrech-
nung erfolgen in der Weise, dass die Beträge nach
Absatz 1, in der Landeswährung des Vertragsstaats
ausgedrückt, soweit wie möglich dem tatsächlichen
Wert entsprechen, der sich aus der Anwendung des
Buchstabens a) Sätze 1 bis 3 ergeben würde.

Die Vertragsstaaten teilen dem Verwahrer die Art
der Berechnung nach Buchstabe a) oder das Ergebnis
der Umrechnung nach Buchstabe b) bei der Hinter-

legung einer Ratifikations-, Annahme-, Genehmi-
gungs- oder Beitrittsurkunde zu diesem Überein-
kommen sowie immer dann mit, wenn sich die
Berechnungsart oder das Umrechnungsergebnis
ändert.“

5. Absatz 10 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(10) Raumgehalt des Schiffes im Sinne dieses Artikels ist
die Bruttoraumzahl, errechnet nach den in Anlage I des
Internationalen Schiffsvermessungsübereinkommens von
1969 enthaltenen Bestimmungen über die Vermessung des
Raumgehalts.“

6. Absatz 11 Satz 2 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„Dieser Fonds kann selbst dann errichtet werden, wenn nach
Absatz 2 der Eigentümer nicht berechtigt ist, seine Haftung
zu beschränken, beeinträchtigt jedoch dann nicht die Rechte
der Geschädigten gegen den Eigentümer.“

Artikel 7

Artikel VII des Haftungsübereinkommens von 1969 wird wie
folgt geändert:

1. Absatz 2 Sätze 1 und 2 wird durch folgenden Wortlaut
ersetzt:

„Nachdem die zuständige Behörde eines Vertragsstaats sich
vergewissert hat, dass die Voraussetzungen des Absatzes 1
erfüllt sind, wird für jedes Schiff eine Bescheinigung darüber
ausgestellt, dass eine Versicherung oder sonstige finanzielle
Sicherheit nach diesem Übereinkommen in Kraft ist.

Für ein in das Schiffsregister eines Vertragsstaats eingetra-
genes Schiff wird diese Bescheinigung von der zuständigen
Behörde des Staates des Schiffsregisters ausgestellt oder
bestätigt; für ein nicht in das Schiffsregister eines Vertrags-
staats eingetragenes Schiff kann sie von der zuständigen
Behörde jedes Vertragsstaats ausgestellt oder bestätigt
werden.“

2. Absatz 4 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(4) Die Bescheinigung wird an Bord des Schiffes mitge-
führt; eine Durchschrift wird bei der Behörde hinterlegt, die
das betreffende Schiffsregister führt, oder, wenn das Schiff
nicht in das Schiffsregister eines Vertragsstaats eingetragen
ist, bei der Behörde des Staates, der die Bescheinigung
ausstellt oder bestätigt.“

3. Absatz 7 Satz 1 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„Die nach Absatz 2 im Namen eines Vertragsstaats ausge-
stellten oder bestätigten Bescheinigungen werden von
anderen Vertragsstaaten für die Zwecke dieses Übereinkom-
mens anerkannt; sie messen ihnen die gleiche Wirkung bei
wie den von ihnen selbst ausgestellten oder bestätigten
Bescheinigungen, und zwar auch dann, wenn sie für ein
Schiff ausgestellt oder bestätigt worden sind, das nicht in
das Schiffsregister eines Vertragsstaats eingetragen ist.“
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4. In Absatz 7 Satz 2 werden die Worte „den Staat des Schiffs-
registers“ durch die Worte „den ausstellenden oder bestäti-
genden Staat“ ersetzt.

5. Absatz 8 Satz 2 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„Hierbei kann sich der Beklagte, auch wenn der Eigentümer
nach Artikel V Absatz 2 nicht berechtigt ist, seine Haftung
zu beschränken, auf die in Artikel V Absatz 1 vorgesehene
Haftungsbeschränkung berufen.“

Artikel 8

Artikel IX des Haftungsübereinkommens von 1969 wird wie
folgt geändert:

Absatz 1 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(1) Sind durch ein Ereignis Verschmutzungsschäden im
Hoheitsgebiet einschließlich des Küstenmeers oder eines in
Artikel II genannten Gebiets eines oder mehrerer Vertrags-
staaten entstanden oder sind in diesem Hoheitsgebiet
einschließlich des Küstenmeers oder Gebiets Schutzmaß-
nahmen getroffen worden, um Verschmutzungsschäden zu
verhüten oder einzuschränken, so können Schadenersatz-
klagen nur vor den Gerichten des oder der betreffenden
Vertragsstaaten anhängig gemacht werden. Der Beklagte ist
über derartige Klagen binnen angemessener Frist zu unter-
richten.“

Artikel 9

Nach Artikel XII des Haftungsübereinkommens von 1969
werden zwei neue Artikel wie folgt eingefügt:

„Artikel XIIbis

Übergangsbestimmungen

Folgende Übergangsbestimmungen gelten hinsichtlich eines
Staates, der im Zeitpunkt eines Ereignisses Vertragspartei
sowohl dieses Übereinkommens als auch des Haftungsüber-
einkommens von 1969 ist:

a) Hat ein Ereignis Verschmutzungsschäden im Anwen-
dungsbereich dieses Übereinkommens verursacht, so gilt
die Haftung nach diesem Übereinkommen als abge-
golten, falls und soweit sie nach dem Haftungsüberein-
kommen von 1969 besteht;

b) hat ein Ereignis Verschmutzungsschäden im Anwen-
dungsbereich dieses Übereinkommens verursacht und
ist der Staat Vertragspartei sowohl dieses Übereinkom-
mens als auch des Internationalen Übereinkommens
von 1971 über die Errichtung eines Internationalen
Fonds zur Entschädigung für Ölverschmutzungsschäden,
so besteht eine nach Anwendung des Buchstabens a)
verbleibende Haftung aufgrund dieses Übereinkommens
nur insoweit, als Verschmutzungsschäden nach Anwen-
dung des genannten Übereinkommens von 1971 unent-
schädigt bleiben;

c) bei der Anwendung des Artikels III Absatz 4 ist der
Ausdruck ‚dieses Übereinkommen‘ so auszulegen, als
beziehe er sich je nach Fall auf dieses Übereinkommen
oder auf das Haftungsübereinkommen von 1969;

d) bei der Anwendung des Artikels V Absatz 3 ist der
Gesamtbetrag des zu errichtenden Fonds um den Betrag
zu verringern, in dessen Höhe die Haftung nach Buch-
stabe a) als abgegolten gilt.

Artikel XIIter

Schlussbestimmungen

Die Schlussbestimmungen dieses Übereinkommens sind die
Artikel 12 bis 18 des Protokolls von 1992 zum Haftungs-
übereinkommen von 1969. Bezugnahmen in diesem
Übereinkommen auf Vertragsstaaten gelten als Bezu-
gnahmen auf die Vertragsstaaten des Protokolls.“

Artikel 10

Das dem Haftungsübereinkommen von 1969 beigefügte Muster
einer Bescheinigung wird durch das diesem Protokoll beigefügte
Muster ersetzt.

Artikel 11

(1) Das Haftungsübereinkommen von 1969 und dieses
Protokoll sind im Verhältnis zwischen den Vertragsparteien
dieses Protokolls als ein Vertragswerk zu betrachten und auszu-
legen.

(2) Die Artikel I bis XIIter des Haftungsübereinkommens von
1969 in der durch dieses Protokoll geänderten Fassung,
einschließlich der Musterbescheinigung, tragen die Bezeichnung
„Internationales Übereinkommen von 1992 über die zivilrecht-
liche Haftung für Ölverschmutzungsschäden“ („Haftungsüber-
einkommen von 1992“).

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 12

Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme, Genehmigung
und Beitritt

(1) Dieses Protokoll liegt vom 15. Januar 1993 bis zum 14.
Januar 1994 in London für alle Staaten zur Unterzeichnung
auf.

(2) Vorbehaltlich des Absatzes 4 kann jeder Staat Vertrags-
partei dieses Protokolls werden,

a) indem er es vorbehaltlich der Ratifikation, Annahme oder
Genehmigung unterzeichnet und danach ratifiziert,
annimmt oder genehmigt oder

b) indem er ihm beitritt.
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(3) Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder Beitritt
erfolgt durch Hinterlegung einer förmlichen Urkunde beim
Generalsekretär der Organisation.

(4) Jeder Vertragsstaat des Internationalen Übereinkommens
von 1971 über die Errichtung eines Internationalen Fonds zur
Entschädigung für Ölverschmutzungsschäden, im Folgenden als
„Fondsübereinkommen von 1971“ bezeichnet, kann dieses
Protokoll nur ratifizieren, annehmen, genehmigen oder ihm
beitreten, wenn er gleichzeitig das Protokoll von 1992 zu dem
genannten Übereinkommen ratifiziert, annimmt, genehmigt
oder ihm beitritt, es sei denn, er kündigt das Fondsüberein-
kommen von 1971 mit Wirkung von dem Tag, an dem das
vorliegende Protokoll für diesen Staat in Kraft tritt.

(5) Ein Staat, der Vertragspartei dieses Protokolls, aber nicht
Vertragspartei des Haftungsübereinkommens von 1969 ist, ist
durch die Bestimmungen des Haftungsübereinkommens von
1969 in der durch dieses Protokoll geänderten Fassung im
Verhältnis zu den anderen Vertragsparteien dieses Protokolls
gebunden; er ist aber nicht durch die Bestimmungen des
Haftungsübereinkommens von 1969 im Verhältnis zu dessen
Vertragsparteien gebunden.

(6) Jede Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder
Beitrittsurkunde, die nach Inkrafttreten einer Änderung des
Haftungsübereinkommens von 1969 in der durch dieses Proto-
koll geänderten Fassung hinterlegt wird, gilt für das so
geänderte Übereinkommen in der Fassung der Änderung.

Artikel 13

Inkrafttreten

(1) Dieses Protokoll tritt zwölf Monate nach dem Zeitpunkt
in Kraft, zu dem zehn Staaten, darunter vier Staaten mit einer
Tanker-Bruttoraumzahl von je mindestens einer Million
Einheiten, Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder
Beitrittsurkunden beim Generalsekretär der Organisation hinter-
legt haben.

(2) Jeder Vertragsstaat des Fondsübereinkommens von 1971
kann jedoch bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde zu diesem
Protokoll erklären, dass diese Urkunde für die Zwecke dieses
Artikels bis zum Ablauf der in Artikel 31 des Protokolls von
1992 zum Fondsübereinkommen von 1971 vorgesehenen
Sechsmonatsfrist als nicht wirksam gilt. Auch ein Staat, der
nicht Vertragsstaat des Fondsübereinkommens von 1971 ist,
aber eine Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder
Beitrittsurkunde zu dem Protokoll von 1992 zum Fonds-
übereinkommen von 1971 hinterlegt, kann gleichzeitig eine
Erklärung nach diesem Absatz abgeben.

(3) Jeder Staat, der eine Erklärung nach Absatz 2 abgegeben
hat, kann sie jederzeit durch eine an den Generalsekretär der
Organisation gerichtete Notifikation zurücknehmen. Die
Rücknahme wird an dem Tag wirksam, an dem die Notifikation
eingeht, mit der Maßgabe, dass dieser Staat so angesehen wird,
als habe er seine Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs-
oder Beitrittsurkunde zu diesem Protokoll an diesem Tag
hinterlegt.

(4) Für jeden Staat, der dieses Protokoll ratifiziert, annimmt,
genehmigt oder ihm beitritt, nachdem die Voraussetzungen in
Absatz 1 für das Inkrafttreten erfüllt sind, tritt dieses Protokoll
zwölf Monate nach dem Tag in Kraft, an dem dieser Staat die
entsprechende Urkunde hinterlegt hat.

Artikel 14

Revision und Änderung

(1) Die Organisation kann eine Konferenz zur Revision oder
Änderung des Haftungsübereinkommens von 1992 einberufen.

(2) Die Organisation hat eine Konferenz der Vertragsstaaten
zur Revision oder Änderung des Haftungsübereinkommens von
1992 einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der Vertrags-
staaten dies verlangt.

Artikel 15

Änderungen der Haftungshöchstbeträge

(1) Auf Ersuchen von mindestens einem Viertel der Vertrags-
staaten wird jeder Vorschlag zur Änderung der Haftungs-
höchstbeträge, die in Artikel V Absatz 1 des Haftungsüberein-
kommens von 1969 in der durch dieses Protokoll geänderten
Fassung vorgesehen sind, vom Generalsekretär allen Mitgliedern
der Organisation und allen Vertragsstaaten übermittelt.

(2) Jede vorgeschlagene und auf die obige Weise übermittelte
Änderung wird dem Rechtsausschuss der Organisation frü-
hestens sechs Monate nach dem Tag der Übermittlung zur
Beratung vorgelegt.

(3) Alle Vertragsstaaten des Haftungsübereinkommens von
1969 in der durch dieses Protokoll geänderten Fassung, gleich-
viel ob sie Mitglieder der Organisation sind oder nicht, sind
berechtigt, an dem Verfahren des Rechtsausschusses zur Bera-
tung von Änderungen und zur Beschlussfassung darüber teilzu-
nehmen.

(4) Änderungen sind mit Zweidrittelmehrheit der Vertrags-
staaten zu beschließen, die in dem nach Absatz 3 erweiterten
Rechtsausschuss anwesend sind und an der Abstimmung teil-
nehmen, vorausgesetzt, dass mindestens die Hälfte der Vertrags-
staaten bei der Abstimmung anwesend ist.
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(5) Bei der Beratung eines Vorschlags zur Änderung der
Haftungshöchstbeträge hat der Rechtsausschuss die aus Ereig-
nissen gewonnenen Erfahrungen und insbesondere den Umfang
der daraus entstandenen Schäden, die Geldwertveränderungen
sowie die Auswirkungen der vorgeschlagenen Änderung auf die
Versicherungskosten zu berücksichtigen. Er hat ferner das
Verhältnis zwischen den Höchstbeträgen in Artikel V Absatz 1
des Haftungsübereinkommens von 1969 in der durch dieses
Protokoll geänderten Fassung und denen in Artikel 4 Absatz 4
des Internationalen Übereinkommens von 1992 über die
Errichtung eines Internationalen Fonds zur Entschädigung von
Ölverschmutzungsschäden zu berücksichtigen.

(6) a) Eine Änderung der Haftungshöchstbeträge aufgrund
dieses Artikels darf frühestens am 15. Januar 1998 und
frühestens fünf Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens
einer früheren Änderung aufgrund dieses Artikels
beraten werden. Vor Inkrafttreten dieses Protokolls darf
eine Änderung aufgrund dieses Artikels nicht beraten
werden.

b) Ein Höchstbetrag darf nicht so weit erhöht werden, dass
er einen Betrag übersteigt, der dem im Haftungsüberein-
kommen von 1969 in der durch dieses Protokoll
geänderten Fassung festgesetzten Höchstbetrag, zuzüg-
lich 6 v. H. pro Jahr, errechnet nach dem Zinseszins-
prinzip vom 15. Januar 1993 an, entspricht.

c) Ein Höchstbetrag darf nicht so weit erhöht werden, dass
er einen Betrag übersteigt, der dem Dreifachen des im
Haftungsübereinkommen von 1969 in der durch dieses
Protokoll geänderten Fassung festgesetzten Höchstbe-
trags entspricht.

(7) Die Organisation notifiziert allen Vertragsstaaten jede
nach Absatz 4 beschlossene Änderung. Die Änderung gilt nach
Ablauf einer Frist von achtzehn Monaten nach dem Tag der
Notifikation als angenommen, sofern nicht innerhalb dieser
Frist mindestens ein Viertel der Staaten, die zur Zeit der
Beschlussfassung über die Änderung durch den Rechtsaus-
schuss Vertragsstaaten waren, der Organisation mitgeteilt
haben, dass sie die Änderung nicht annehmen; in diesem Fall
ist die Änderung abgelehnt und wird nicht wirksam.

(8) Eine nach Absatz 7 als angenommen geltende Änderung
tritt achtzehn Monate nach ihrer Annahme in Kraft.

(9) Alle Vertragsstaaten sind durch die Änderung gebunden,
sofern sie nicht dieses Protokoll nach Artikel 16 Absätze 1 und
2 spätestens sechs Monate vor Inkrafttreten der Änderung
kündigen. Die Kündigung wird mit Inkrafttreten der Änderung
wirksam.

(10) Ist eine Änderung vom Rechtsausschuss beschlossen
worden, die Frist von achtzehn Monaten für ihre Annahme
jedoch noch nicht abgelaufen, so ist ein Staat, der während
dieser Frist Vertragsstaat wird, durch die Änderung gebunden,

falls sie in Kraft tritt. Ein Staat, der nach Ablauf dieser Frist
Vertragsstaat wird, ist durch eine Änderung, die nach Absatz 7
angenommen worden ist, gebunden. In den in diesem Absatz
genannten Fällen ist ein Staat durch eine Änderung gebunden,
sobald diese Änderung in Kraft tritt oder sobald dieses Protokoll
für diesen Staat in Kraft tritt, falls dieser Zeitpunkt später liegt.

Artikel 16

Kündigung

(1) Dieses Protokoll kann von jeder Vertragspartei jederzeit
gekündigt werden, nachdem es für die betreffende Vertrags-
partei in Kraft getreten ist.

(2) Die Kündigung erfolgt durch Hinterlegung einer Urkunde
beim Generalsekretär der Organisation.

(3) Die Kündigung wird nach Ablauf von zwölf Monaten
oder eines längeren in der Kündigungsurkunde genannten Zeit-
abschnitts nach Hinterlegung der Urkunde beim General-
sekretär der Organisation wirksam.

(4) Im Verhältnis zwischen den Vertragsparteien dieses
Protokolls wird eine Kündigung des Haftungsübereinkommens
von 1969 durch eine von ihnen nach dessen Artikel XVI nicht
als Kündigung des Haftungsübereinkommens von 1969 in der
durch dieses Protokoll geänderten Fassung ausgelegt.

(5) Die Kündigung des Protokolls von 1992 zum Fonds-
übereinkommen von 1971 durch einen Staat, der Vertrags-
partei des Fondsübereinkommens von 1971 bleibt, gilt als
Kündigung des vorliegenden Protokolls. Die Kündigung wird an
dem Tag wirksam, an dem die Kündigung des Protokolls von
1992 zum Fondsübereinkommen von 1971 nach Artikel 34
jenes Protokolls wirksam wird.

Artikel 17

Verwahrer

(1) Dieses Protokoll und alle nach Artikel 15 angenom-
menen Änderungen werden beim Generalsekretär der Organisa-
tion hinterlegt.

(2) Der Generalsekretär der Organisation

a) unterrichtet alle Staaten, die dieses Protokoll unterzeichnet
haben oder ihm beigetreten sind,

i) von jeder weiteren Unterzeichnung oder Hinterlegung
einer Urkunde unter Angabe des Zeitpunkts;

ii) von jeder Erklärung und Notifikation nach Artikel 13
und jeder Erklärung und Mitteilung nach Artikel V
Absatz 9 des Haftungsübereinkommens von 1992;

iii) vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls;
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iv) von jedem Vorschlag zur Änderung der Haftungs-
höchstbeträge, der nach Artikel 15 Absatz 1 gemacht
worden ist;

v) von jeder Änderung, die nach Artikel 15 Absatz 4
beschlossen worden ist;

vi) von jeder Änderung, die nach Artikel 15 Absatz 7 als
angenommen gilt, unter Angabe des Zeitpunkts, zu
dem diese Änderung nach Artikel 15 Absätze 8 und 9
in Kraft treten wird;

vii) von der Hinterlegung jeder Urkunde zur Kündigung
dieses Protokolls unter Angabe des Zeitpunkts der
Hinterlegung und des Zeitpunkts, zu dem die Kündi-
gung wirksam wird;

viii) von jeder Kündigung, die nach Artikel 16 Absatz 5 als
erfolgt gilt;

ix) von jeder nach einem Artikel dieses Protokolls erforder-
lichen Mitteilung;

b) übermittelt allen Unterzeichnerstaaten und allen beitre-
tenden Staaten beglaubigte Abschriften dieses Protokolls.

(3) Sobald dieses Protokoll in Kraft tritt, übermittelt der
Generalsekretär der Organisation dem Sekretariat der Vereinten
Nationen den Wortlaut des Protokolls zur Registrierung und
Veröffentlichung nach Artikel 102 der Charta der Vereinten
Nationen.

Artikel 18

Sprachen

Dieses Protokoll ist in einer Urschrift in arabischer, chine-
sischer, englischer, französischer, russischer und spanischer
Sprache abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen
verbindlich ist.

GESCHEHEN ZU LONDON am 27. November 1992.

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu von ihren Regierungen
gehörig befugten Unterzeichneten dieses Protokoll unter-
schrieben.
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Anlage
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Protokoll von 1992 zur Änderung des internationalen Übereinkommens von 1971 über die Errichtung eines
internationalen Fonds zur Entschädigung für Ölverschmutzungsschäden

DIE VERTRAGSPARTEIEN DIESES PROTOKOLLS —

NACH PRÜFUNG des Internationalen Übereinkommens von 1971 über die Errichtung eines Internationalen Fonds zur
Entschädigung für Ölverschmutzungsschäden und des Protokolls dazu von 1984,

IM HINBLICK darauf, dass das Protokoll von 1984 zu dem genannten Übereinkommen, das einen größeren Anwen-
dungsbereich und einen weiter gehenden Schadenersatz vorsieht, nicht in Kraft getreten ist,

IN BESTÄTIGUNG dessen, dass es wichtig ist, die Brauchbarkeit der internationalen Regelungen über die Haftung und
Entschädigung für Ölverschmutzungsschäden zu erhalten,

IN DEM BEWUSSTSEIN, dass sichergestellt werden muss, dass der Inhalt des Protokolls von 1984 so bald wie möglich
in Kraft tritt,

IN DER ERKENNTNIS, dass es für die Vertragsstaaten von Vorteil ist, wenn sie dafür sorgen, dass das geänderte Überein-
kommen für eine Übergangszeit neben dem ursprünglichen Übereinkommen besteht und es ergänzt,

ÜBERZEUGT, dass die wirtschaftlichen Folgen von Ölverschmutzungsschäden, die dadurch verursacht werden, dass Öl
von Schiffen als Bulkladung zur See befördert wird, auch weiterhin von der Schifffahrt und den an der Ölbeförderung
Interessierten getragen werden sollten,

IM HINBLICK auf die Annahme des Protokolls von 1992 zur Änderung des Internationalen Übereinkommens von 1969
über die zivilrechtliche Haftung für Ölverschmutzungsschäden —

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1

Das Übereinkommen, das durch dieses Protokoll geändert wird,
ist das Internationale Übereinkommen von 1971 über die
Errichtung eines Internationalen Fonds zur Entschädigung für
Ölverschmutzungsschäden, im Folgenden als „Fondsüberein-
kommen von 1971“ bezeichnet. Für die Vertragsstaaten des
Protokolls von 1976 zum Fondsübereinkommen von 1971
bezeichnet dieser Ausdruck das Fondsübereinkommen von
1971 in der durch das genannte Protokoll geänderten Fassung.

Artikel 2

Artikel 1 des Fondsübereinkommens von 1971 wird wie folgt
geändert:

1. Absatz 1 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(1) ‚Haftungsübereinkommen von 1992‘ bedeutet das
Internationale Übereinkommen von 1992 über die zivil-
rechtliche Haftung für Ölverschmutzungsschäden.“

2. Nach Absatz 1 wird ein neuer Absatz eingefügt, der wie
folgt lautet:

„(1bis) ‚Fondsübereinkommen von 1971‘ bedeutet das
Internationale Übereinkommen von 1971 über die Errich-
tung eines Internationalen Fonds zur Entschädigung für

Ölverschmutzungsschäden. Für die Vertragsparteien des
Protokolls von 1976 zu jenem Übereinkommen bezeichnet
dieser Ausdruck das Fondsübereinkommen von 1971 in der
durch das genannte Protokoll geänderten Fassung.“

3. Absatz 2 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(2) ‚Schiff‘, ‚Person‘, ‚Eigentümer‘, ‚Öl‘, ‚Verschmut-
zungsschäden‘, ‚Schutzmaßnahmen‘, ‚Ereignis‘ und ‚Organi-
sation‘ haben dieselbe Bedeutung wie in Artikel I des
Haftungsübereinkommens von 1992.“

4. Absatz 4 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(4) ‚Rechnungseinheit‘ hat dieselbe Bedeutung wie in
Artikel V Absatz 9 des Haftungsübereinkommens von
1992.“

5. Absatz 5 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(5) ‚Raumgehalt des Schiffes‘ hat dieselbe Bedeutung wie
in Artikel V Absatz 10 des Haftungsübereinkommens von
1992.“
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6. Absatz 7 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(7) ‚Sicherheitsgeber‘ bedeutet jede Person, die eine
Versicherung oder sonstige finanzielle Sicherheit zur
Deckung der Haftung eines Eigentümers nach Artikel VII
Absatz 1 des Haftungsübereinkommens von 1992 gewährt.“

Artikel 3

Artikel 2 des Fondsübereinkommens von 1971 wird wie folgt
geändert:

Absatz 1 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(1) Hiermit wird ein ‚Internationaler Entschädigungs-
fonds von 1992 für Ölverschmutzungsschäden‘ genannter
und im Folgenden als ‚Fonds‘ bezeichneter internationaler
Fonds für folgende Zwecke errichtet:

a) Entschädigung für Verschmutzungsschäden zu bieten,
soweit der durch das Haftungsübereinkommen von
1992 gewährte Schutz nicht ausreicht;

b) die hiermit verbundenen Ziele dieses Übereinkommens
zu erreichen.“

Artikel 4

Artikel 3 des Fondsübereinkommens von 1971 wird durch
folgenden Wortlaut ersetzt:

„Artikel 3

Dieses Übereinkommen gilt ausschließlich

a) für Verschmutzungsschäden, die verursacht worden sind

i) im Hoheitsgebiet einschließlich des Küstenmeers
eines Vertragsstaats und

ii) in der nach Völkerrecht festgelegten ausschließlichen
Wirtschaftszone eines Vertragsstaats oder, wenn ein
Vertragsstaat eine solche Zone nicht festgelegt hat, in
einem jenseits des Küstenmeers dieses Staates gele-
genen, an dieses angrenzenden Gebiet, das von
diesem Staat nach Völkerrecht festgelegt wird und
sich nicht weiter als 200 Seemeilen von den Basis-
linien erstreckt, von denen aus die Breite seines
Küstenmeers gemessen wird;

b) für Schutzmaßnahmen zur Verhütung oder
Einschränkung dieser Schäden, gleichviel wo sie
getroffen worden sind.“

Artikel 5

Die Überschrift der Artikel 4 bis 9 des Fondsübereinkommens
von 1971 wird durch Streichung der Worte „und Erstattung“
geändert.

Artikel 6

Artikel 4 des Fondsübereinkommens von 1971 wird wie folgt
geändert:

1. In Absatz 1 werden die fünf Bezugnahmen auf das
„Haftungsübereinkommen“ durch Bezugnahmen auf das
„Haftungsübereinkommen von 1992“ ersetzt.

2. Absatz 3 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(3) Beweist der Fonds, dass die Verschmutzungsschäden
ganz oder teilweise entweder auf eine in Schädigungsabsicht
begangene Handlung oder Unterlassung der geschädigten
Person oder auf deren Fahrlässigkeit zurückzuführen sind,
so kann er von seiner Entschädigungsverpflichtung gegen-
über dieser Person ganz oder teilweise befreit werden. Der
Fonds wird in jedem Fall in dem Umfang befreit, in dem der
Schiffseigentümer gegebenenfalls nach Artikel III Absatz 3
des Haftungsübereinkommens von 1992 befreit worden ist.
Eine solche Befreiung des Fonds erfolgt jedoch nicht in
Bezug auf Schutzmaßnahmen.“

3. Absatz 4 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(4) a) Sofern die Buchstaben b) und c) nicht entgegen-
stehen, ist der Gesamtbetrag der vom Fonds nach
diesem Artikel für ein einzelnes Ereignis zu
zahlenden Entschädigung so begrenzt, dass die
Gesamtsumme aus diesem Betrag und dem Betrag,
der nach dem Haftungsübereinkommen von 1992
für innerhalb des in Artikel 3 bestimmten Anwen-
dungsbereichs entstandene Verschmutzungsschäden
tatsächlich gezahlt worden ist, 135 Mio. Rechnungs-
einheiten nicht überschreitet.

b) Sofern Buchstabe c) nicht entgegensteht, darf die
Gesamtsumme der Entschädigung, die vom Fonds
nach diesem Artikel für Verschmutzungsschäden zu
zahlen ist, die durch ein außergewöhnliches, unver-
meidbares und unabwendbares Naturereignis verur-
sacht worden sind, 135 Mio. Rechnungseinheiten
nicht überschreiten.

c) Der Höchstbetrag der unter den Buchstaben a) und
b) genannten Entschädigung beträgt 200 Mio. Rech-
nungseinheiten hinsichtlich eines einzelnen Ereig-
nisses, das während eines Zeitabschnitts eintritt, in
dem es drei Vertragsparteien dieses Übereinkom-
mens gibt, in Bezug auf welche die gesamte
maßgebliche Menge beitragspflichtigen Öls, die
Personen in den Hoheitsgebieten dieser Vertragspar-
teien während des vorangegangenen Kalenderjahrs
erhalten haben, 600 Mio. Tonnen oder mehr betrug.

d) Zinsen, die gegebenenfalls für einen nach Artikel V
Absatz 3 des Haftungsübereinkommens von 1992
errichteten Fonds anfallen, werden für die Berech-
nung der vom Fonds nach diesem Artikel zu
zahlenden Höchstentschädigung nicht berücksich-
tigt.

e) Die in diesem Artikel genannten Beträge werden in
die Landeswährung entsprechend dem Wert dieser
Währung gegenüber dem Sonderziehungsrecht am
Tag des Beschlusses der Versammlung des Fonds
über den ersten Zeitpunkt einer Entschädigungszah-
lung umgerechnet.“
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4. Absatz 5 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(5) Überschreitet der Betrag der festgestellten Ansprüche
gegen den Fonds die nach Absatz 4 zu zahlende Gesamt-
summe der Entschädigung, so wird der zur Verfügung
stehende Betrag so aufgeteilt, dass jeweils das Verhältnis
zwischen dem festgestellten Anspruch und dem Entschädi-
gungsbetrag, den der Geschädigte nach diesem Überein-
kommen tatsächlich erhalten hat, für alle Geschädigten
dasselbe ist.“

5. Absatz 6 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt.

„(6) Die Versammlung des Fonds kann beschließen, dass
in Ausnahmefällen eine Entschädigung nach diesem
Übereinkommen auch dann gezahlt werden kann, wenn der
Eigentümer des Schiffes keinen Fonds nach Artikel V Absatz
3 des Haftungsübereinkommens von 1992 errichtet hat. In
diesem Fall findet Absatz 4 Buchstabe e) des vorliegenden
Artikels entsprechend Anwendung.“

Artikel 7

Artikel 5 des Fondsübereinkommens von 1971 wird gestrichen.

Artikel 8

Artikel 6 des Fondsübereinkommens von 1971 wird wie folgt
geändert:

1. In Absatz 1 werden die Absatznummer und die Worte „oder
auf Erstattung nach Artikel 5“ gestrichen.

2. Absatz 2 wird gestrichen.

Artikel 9

Artikel 7 des Fondsübereinkommens von 1971 wird wie folgt
geändert:

1. In den Absätzen 1, 3, 4 und 6 werden die sieben Be-
zugnahmen auf das „Haftungsübereinkommen“ durch Be-
zugnahmen auf das „Haftungsübereinkommen von 1992“
ersetzt.

2. In Absatz 1 werden die Worte „oder wegen Erstattung nach
Artikel 5“ gestrichen.

3. In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „oder Erstattung“ und
„bzw. 5“ gestrichen.

4. In Absatz 3 Satz 2 werden die Worte „oder Artikel 5 Absatz
1“ gestrichen.

Artikel 10

In Artikel 8 des Fondsübereinkommens von 1971 wird die Be-
zugnahme auf das „Haftungsübereinkommen“ durch eine Be-
zugnahme auf das „Haftungsübereinkommen von 1992“
ersetzt.

Artikel 11

Artikel 9 des Fondsübereinkommens von 1971 wird wie folgt
geändert:

1. Absatz 1 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(1) Der Fonds tritt bezüglich aller Entschädigungsbeträge
für Verschmutzungsschäden, die von ihm nach Artikel 4
Absatz 1 dieses Übereinkommens gezahlt worden sind, in
die dem Empfänger der Entschädigung gegenüber dem
Eigentümer oder seinem Sicherheitsgeber nach dem
Haftungsübereinkommen von 1992 zustehenden Rechte
ein.“

2. In Absatz 2 werden die Worte „oder Erstattung“ gestrichen.

Artikel 12

Artikel 10 des Fondsübereinkommens von 1971 wird wie folgt
geändert:

Der Einleitungsteil des Absatzes 1 wird durch folgenden
Wortlaut ersetzt:

„Jahresbeiträge zum Fonds werden für jeden Vertragsstaat
von allen Personen erbracht, die in dem in Artikel 12
Absatz 2 Buchstabe a) oder b) erwähnten Kalenderjahr
insgesamt mehr als 150 000 Tonnen.“

Artikel 13

Artikel 11 des Fondsübereinkommens von 1971 wird gestri-
chen.

Artikel 14

Artikel 12 des Fondsübereinkommens von 1971 wird wie folgt
geändert:

1. Im Einleitungsteil des Absatzes 1 werden die Worte „Jahres-
beitrags, den jede der in Artikel 10 genannten Personen
gegebenenfalls zu zahlen hat,“ durch die Worte „gegebenen-
falls zu zahlenden Jahresbeitrags“ ersetzt.

2. In Absatz 1 Ziffer i) Buchstaben b) und c) werden die Worte
„oder 5“ gestrichen und die Worte „15 Mio. Franken“ durch
die Worte „vier Mio. Rechnungseinheiten“ ersetzt.

3. In Absatz 1 Ziffer ii) wird Buchstabe b) gestrichen.

4. In Absatz 1 Ziffer ii) wird Buchstabe c) zu Buchstabe b) und
Buchstabe d) zu Buchstabe c).

5. Der Einleitungsteil in Absatz 2 wird durch folgenden
Wortlaut ersetzt:

„Die Versammlung setzt den Gesamtbetrag der zu erhe-
benden Beiträge fest. Auf der Grundlage dieses Beschlusses
errechnet der Direktor in Bezug auf jeden Vertragsstaat für
jede in Artikel 10 genannte Person die Höhe ihres Jahresbei-
trags wie folgt:“
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6. Absatz 4 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(4) Der Jahresbeitrag ist zu dem in der Geschäftsordnung
des Fonds festzulegenden Termin fällig. Die Versammlung
kann einen anderen Zahlungstermin festsetzen.“

7. Absatz 5 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(5) Die Versammlung kann unter Voraussetzungen, die
in der Finanzordnung des Fonds festzulegen sind,
beschließen, zwischen den nach Artikel 12 Absatz 2 Buch-
stabe a) und den nach Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe b)
eingenommenen Beträgen Übertragungen vorzunehmen.“

8. Absatz 6 wird gestrichen.

Artikel 15

Artikel 13 des Fondsübereinkommens von 1971 wird wie folgt
geändert:

1. Absatz 1 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(1) Nach Artikel 12 fällige rückständige Beiträge werden
mit einem nach der Geschäftsordnung des Fonds zu bestim-
menden Zinssatz mit der Maßgabe verzinst, dass je nach
den Umständen verschiedene Zinssätze festgesetzt werden
können.“

2. In Absatz 3 werden die Worte „Artikeln 10 und 11“ durch
die Worte „Artikeln 10 und 12“ ersetzt, und die Worte „um
mehr als drei Monate“ werden gestrichen.

Artikel 16

In Artikel 15 des Fondsübereinkommens von 1971 wird ein
neuer Absatz 4 angefügt:

„(4) Erfüllt ein Vertragsstaat nicht seine Verpflichtung,
dem Direktor die in Absatz 2 bezeichnete Mitteilung zu
machen, und ergibt sich daraus für den Fonds ein finan-
zieller Verlust, so ist dieser Vertragsstaat verpflichtet, den
Fonds für diesen Verlust zu entschädigen. Die Versamm-
lung beschließt auf Empfehlung des Direktors, ob diese
Entschädigung von dem betreffenden Vertragsstaat zu
zahlen ist.“

Artikel 17

Artikel 16 des Fondsübereinkommens von 1971 wird durch
folgenden Wortlaut ersetzt:

„Der Fonds hat eine Versammlung und ein von einem
Direktor geleitetes Sekretariat.“

Artikel 18

Artikel 18 des Fondsübereinkommens von 1971 wird wie folgt
geändert:

1. Im Einleitungsteil des Artikels werden die Worte „vorbehalt-
lich des Artikels 26“ gestrichen.

2. Nummer 8 wird gestrichen.

3. Nummer 9 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(9) Sie setzt die ihr erforderlich erscheinenden zeitwei-
ligen oder ständigen Unterorgane ein, bestimmt deren
Aufgabenbereiche und erteilt ihnen die Befugnisse, die zur
Durchführung der ihnen übertragenen Aufgaben notwendig
sind; bei der Ernennung der Mitglieder dieser Organe
bemüht sich die Versammlung, für eine ausgewogene
geografische Verteilung der Mitglieder zu sorgen und sicher-
zustellen, dass die Vertragsstaaten, in denen die größten
Mengen beitragspflichtigen Öls in Empfang genommen
werden, angemessen vertreten sind; die Verfahrensregeln der
Versammlung können für die Tätigkeit dieser Unterorgane
entsprechend angewendet werden.“

4. Unter Nummer 10 werden die Worte „des Exekutivaus-
schusses“ gestrichen.

5. Unter Nummer 11 werden die Worte „dem Exekutivaus-
schuss“ gestrichen.

6. Nummer 12 wird gestrichen.

Artikel 19

Artikel 19 des Fondsübereinkommens von 1971 wird wie folgt
geändert:

1. Absatz 1 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(1) Ordentliche Tagungen der Versammlung finden nach
Einberufung durch den Direktor einmal in jedem Kalender-
jahr statt.“

2. In Absatz 2 werden die Worte „des Exekutivausschusses
oder“ gestrichen.

Artikel 20

Die Artikel 21 bis 27 des Fondsübereinkommens von 1971
und die Überschrift zu diesen Artikeln werden gestrichen.

Artikel 21

Artikel 29 des Fondsübereinkommens von 1971 wird wie folgt
geändert:

1. Absatz 1 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(1) Der Direktor ist der höchste Verwaltungsbedienstete
des Fonds. Vorbehaltlich der ihm von der Versammlung
erteilten Weisungen nimmt er die ihm durch dieses Überein-
kommen, die Geschäftsordnung des Fonds und die
Versammlung übertragenen Aufgaben wahr.“

2. In Absatz 2 Buchstabe e) werden die Worte „oder des
Exekutivausschusses“ gestrichen.

3. In Absatz 2 Buchstabe f) werden die Worte „oder dem
Exekutivausschuss“ gestrichen.
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4. Absatz 2 Buchstabe g) wird durch folgenden Wortlaut
ersetzt:

„g) er erstellt im Benehmen mit dem Vorsitzenden der
Versammlung einen Bericht über die Tätigkeit des Fonds
im vorangegangenen Kalenderjahr und veröffentlicht
ihn;“

5. In Absatz 2 Buchstabe h) werden die Worte „des Exekutiv-
ausschusses“ gestrichen.

Artikel 22

In Artikel 31 Absatz 1 des Fondsübereinkommens von 1971
werden die Worte „im Exekutivausschuss und“ gestrichen.

Artikel 23

Artikel 32 des Fondsübereinkommens von 1971 wird wie folgt
geändert:

1. Im Einleitungsteil werden die Worte „und im Exekutivaus-
schuss“ gestrichen.

2. Unter Buchstabe b) werden die Worte „und des Exekutivaus-
schusses“ gestrichen.

Artikel 24

Artikel 33 des Fondsübereinkommens von 1971 wird wie folgt
geändert:

1. Absatz 1 wird gestrichen.

2. In Absatz 2 wird die Absatznummer gestrichen.

3. Buchstabe c) wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„c) die Einsetzung von Unterorganen nach Artikel 18
Nummer 9 und die mit dieser Einsetzung zusammen-
hängenden Angelegenheiten.“

Artikel 25

Artikel 35 des Fondsübereinkommens von 1971 wird durch
folgenden Wortlaut ersetzt:

„Artikel 35

Entschädigungsansprüche nach Artikel 4, die sich aus Ereig-
nissen ergeben, die nach Inkrafttreten dieses Übereinkom-
mens eingetreten sind, können gegen den Fonds nicht vor
Ablauf von hundertzwanzig Tagen nach diesem Zeitpunkt
geltend gemacht werden.“

Artikel 26

Nach Artikel 36 des Fondsübereinkommens von 1971 werden
vier neue Artikel wie folgt eingefügt:

„Artikel 36bis

Folgende Übergangsbestimmungen gelten in der Zeit, im
Folgenden als ‚Übergangszeit‘ bezeichnet, die mit dem Tag
des Inkrafttretens dieses Übereinkommens beginnt und mit

dem Tag endet, an dem die in Artikel 31 des Protokolls
von 1992 zum Fondsübereinkommen von 1971 vorgese-
henen Kündigungen wirksam werden:

a) Bei der Anwendung des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe
a) umfasst die Bezugnahme auf das Haftungsüberein-
kommen von 1992 die Bezugnahme auf das Internatio-
nale Übereinkommen von 1969 über die zivilrechtliche
Haftung für Ölverschmutzungsschäden entweder in
seiner ursprünglichen Fassung oder in der durch das
Protokoll von 1976 zu jenem Übereinkommen
geänderten Fassung (in diesem Artikel als ‚Haftungsüber-
einkommen von 1969‘ bezeichnet) und auch auf das
Fondsübereinkommen von 1971.

b) Hat ein Ereignis Verschmutzungsschäden innerhalb des
Anwendungsbereichs dieses Übereinkommens verur-
sacht, so zahlt der Fonds an eine Person, die Verschmut-
zungsschäden erlitten hat, eine Entschädigung nur,
wenn und soweit diese Person nach dem Haftungsüber-
einkommen von 1969, dem Fondsübereinkommen von
1971 und dem Haftungsübereinkommen von 1992
nicht voll und angemessen für den Schaden entschädigt
werden konnte; in Bezug auf Verschmutzungsschäden
innerhalb des Anwendungsbereichs des vorliegenden
Übereinkommens für eine Vertragspartei des Überein-
kommens, die nicht Vertragspartei des Fondsüberein-
kommens von 1971 ist, zahlt der Fonds an eine Person,
die Verschmutzungsschäden erlitten hat, eine Entschädi-
gung jedoch nur, wenn und soweit diese Person nicht
voll und angemessen für den Schaden hätte entschädigt
werden können, wenn der betreffende Staat Vertrags-
partei jedes der genannten Übereinkommen gewesen
wäre.

c) Bei der Anwendung des Artikels 4 umfasst der Betrag,
der bei der Feststellung des Gesamtbetrags der vom
Fonds zu zahlenden Entschädigung zu berücksichtigen
ist, auch den gegebenenfalls aufgrund des Haftungsüber-
einkommens von 1969 tatsächlich gezahlten Entschädi-
gungsbetrag sowie den aufgrund des Fondsübereinkom-
mens von 1971 tatsächlich gezahlten oder als gezahlt
geltenden Entschädigungsbetrag.

d) Artikel 9 Absatz 1 findet auch auf die nach dem
Haftungsübereinkommen von 1969 zustehenden Rechte
Anwendung.

Artikel 36ter

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 4 darf der Gesamtbetrag
der Jahresbeiträge, die für beitragspflichtiges Öl, das in
einem einzelnen Vertragsstaat während eines Kalenderjahrs
in Empfang genommen wurde, zu zahlen sind, 27,5 v. H.
des Gesamtbetrags der Jahresbeiträge gemäß dem Protokoll
von 1992 zum Fondsübereinkommen von 1971 für dieses
Kalenderjahr nicht überschreiten.
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(2) Würde die Anwendung des Artikels 12 Absätze 2
und 3 dazu führen, dass der Gesamtbetrag der von
Beitragspflichtigen in einem einzelnen Vertragsstaat für ein
bestimmtes Kalenderjahr zu zahlenden Beiträge 27,5 v. H.
der gesamten Jahresbeiträge überschreitet, so werden die
von allen Beitragspflichtigen in diesem Staat zu zahlenden
Beiträge anteilig so herabgesetzt, dass ihre Beiträge
insgesamt 27,5 v. H. der gesamten Jahresbeiträge an den
Fonds für dieses Jahr entsprechen.

(3) Werden die von Personen in einem bestimmten
Vertragsstaat zu zahlenden Beiträge nach Artikel 2 herabge-
setzt, so werden die von Personen in allen anderen
Vertragsstaaten zu zahlenden Beiträge anteilig erhöht, um
sicherzustellen, dass der Gesamtbetrag der Beiträge, die von
allen zur Zahlung von Beiträgen an den Fonds
verpflichteten Personen für das betreffende Kalenderjahr zu
zahlen sind, den von der Versammlung beschlossenen
Gesamtbetrag der Beiträge erreicht.

(4) Die Absätze 1 bis 3 finden Anwendung, bis die
Gesamtmenge des in allen Vertragsstaaten in einem Kalen-
derjahr in Empfang genommenen beitragspflichtigen Öls
750 Mio. Tonnen erreicht hat oder bis ein Zeitraum von
fünf Jahren nach dem Inkrafttreten des genannten Proto-
kolls verstrichen ist, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher
liegt.

Artikel 36quater

Ungeachtet der Bestimmungen dieses Übereinkommens
gelten folgende Bestimmungen für die Verwaltung des
Fonds während der Zeit, in der sowohl das Fondsüberein-
kommen von 1971 als auch dieses Übereinkommen in
Kraft sind:

a) Das durch das Fondsübereinkommen von 1971 einge-
richtete Sekretariat des Fonds (im Folgenden als ‚Fonds
von 1971‘ bezeichnet) und der Direktor, der es leitet,
können auch als Sekretariat und Direktor des Fonds
tätig sein.

b) Sind nach Buchstabe a) das Sekretariat und der Direktor
des Fonds von 1971 auch als Sekretariat und als
Direktor des Fonds tätig, so wird der Fonds bei Interes-
senkollisionen zwischen dem Fonds von 1971 und dem
Fonds durch den Vorsitzenden der Versammlung des
Fonds vertreten.

c) Der Direktor, das von ihm ernannte Personal und die
von ihm bestimmten Sachverständigen werden bei der
Erfüllung ihrer Pflichten nach diesem Übereinkommen
und dem Fondsübereinkommen von 1971 nicht so
angesehen, als verstießen sie gegen Artikel 30 dieses
Übereinkommens, soweit sie ihre Pflichten im Einklang
mit dem vorliegenden Artikel erfüllen.

d) Die Versammlung des Fonds bemüht sich, keine
Beschlüsse zu fassen, die mit Beschlüssen der Versamm-
lung des Fonds von 1971 unvereinbar sind. Kommt es

zu Meinungsverschiedenheiten bezüglich gemeinsamer
Verwaltungsfragen, so versucht die Versammlung des
Fonds, im Geist der Zusammenarbeit und unter Beach-
tung der gemeinsamen Ziele beider Organisationen
Einvernehmen mit der Versammlung des Fonds von
1971 herzustellen.

e) Der Fonds kann in die Rechte, die Pflichten und das
Vermögen des Fonds von 1971 eintreten, wenn die
Versammlung des Fonds von 1971 dies nach Artikel 44
Absatz 2 des Fondsübereinkommens von 1971
beschließt.

f) Der Fonds erstattet dem Fonds von 1971 alle Kosten
und Auslagen für Verwaltungsdienstleistungen, die der
Fonds von 1971 im Namen des Fonds erbracht hat.

Artikel 36quinquies

Schlussbestimmungen

Die Schlussbestimmungen dieses Übereinkommens sind die
Artikel 28 bis 39 des Protokolls von 1992 zum Fonds-
übereinkommen von 1971. Bezugnahmen in diesem Über-
einkommen auf Vertragsstaaten gelten als Bezugnahmen
auf die Vertragsstaaten des Protokolls.“

Artikel 27

(1) Das Fondsübereinkommen von 1971 und dieses Proto-
koll sind im Verhältnis zwischen den Vertragsparteien dieses
Protokolls als ein Vertragswerk zu betrachten und auszulegen.

(2) Die Artikel 1 bis 36quinquies des Fondsübereinkommens
von 1971 in der durch dieses Protokoll geänderten Fassung
tragen die Bezeichnung „Internationales Übereinkommen von
1992 über die Errichtung eines Internationalen Fonds zur
Entschädigung für Ölverschmutzungsschäden“ („Fondsüberein-
kommen von 1992“).

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 28

Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme, Genehmigung
und Beitritt

(1) Dieses Protokoll liegt vom 15. Januar 1993 bis zum 14.
Januar 1994 in London für jeden Staat, der das Haftungsüber-
einkommen von 1992 unterzeichnet hat, zur Unterzeichnung
auf.

(2) Vorbehaltlich des Absatzes 4 bedarf dieses Protokoll der
Ratifikation, Annahme oder Genehmigung durch die Staaten,
die es unterzeichnet haben.

(3) Vorbehaltlich des Absatzes 4 liegt dieses Protokoll für
Staaten, die es nicht unterzeichnet haben, zum Beitritt auf.
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(4) Nur Staaten, die das Haftungsübereinkommen von 1992
ratifiziert, angenommen oder genehmigt haben oder ihm beige-
treten sind, können dieses Protokoll ratifizieren, annehmen
oder genehmigen oder ihm beitreten.

(5) Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder Beitritt
erfolgt durch Hinterlegung einer förmlichen Urkunde beim
Generalsekretär der Organisation.

(6) Ein Staat, der Vertragspartei dieses Protokolls, aber nicht
Vertragspartei des Fondsübereinkommens von 1971 ist, ist
durch die Bestimmungen des Fondsübereinkommens von 1971
in der durch dieses Protokoll geänderten Fassung im Verhältnis
zu den anderen Vertragsparteien dieses Protokolls gebunden; er
ist aber nicht durch die Bestimmungen des Fondsübereinkom-
mens von 1971 im Verhältnis zu dessen Vertragsparteien
gebunden.

(7) Jede Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder
Beitrittsurkunde, die nach Inkrafttreten einer Änderung des
Fondsübereinkommens von 1971 in der durch dieses Protokoll
geänderten Fassung hinterlegt wird, gilt für das so geänderte
Übereinkommen in der Fassung der Änderung.

Artikel 29

Mitteilung über beitragspflichtiges Öl

(1) Bevor dieses Protokoll für einen Staat in Kraft tritt, teilt
dieser bei der Hinterlegung einer der in Artikel 28 Absatz 5
bezeichneten Urkunden und danach jährlich in einem vom
Generalsekretär der Organisation zu bestimmenden Tag dem
Generalsekretär Namen und Anschrift aller Personen mit, die
hinsichtlich dieses Staates verpflichtet wären, nach Artikel 10
des Fondsübereinkommens von 1971 in der durch dieses
Protokoll geänderten Fassung Beiträge zum Fonds zu leisten,
und macht Angaben über die maßgeblichen Mengen beitrags-
pflichtigen Öls, die diese Personen im Hoheitsgebiet dieses
Staates während des vorangegangenen Kalenderjahrs erhalten
haben.

(2) Während der Übergangszeit übermittelt der Direktor
dem Generalsekretär der Organisation für die Vertragsparteien
jährlich Angaben über die Mengen beitragspflichtigen Öls, die
Personen erhalten haben, welche verpflichtet sind, nach Artikel
10 des Fondsübereinkommens von 1971 in der durch dieses
Protokoll geänderten Fassung Beiträge zum Fonds zu leisten.

Artikel 30

Inkrafttreten

(1) Dieses Protokoll tritt zwölf Monate nach dem Tag in
Kraft, an dem folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Mindestens Acht Staaten haben eine Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde beim
Generalsekretär der Organisation hinterlegt, und

b) der Generalsekretär der Organisation hat nach Artikel 29
die Mitteilung erhalten, dass diejenigen Personen, die nach
Artikel 10 des Fondsübereinkommens von 1971 in der
durch dieses Protokoll geänderten Fassung Beiträge zu
leisten hätten, während des vorangegangenen Kalenderjahrs
eine Gesamtmenge von mindestens 450 Mio. Tonnen
beitragspflichtigen Öls erhalten haben.

(2) Dieses Protokoll tritt jedoch nicht vor Inkrafttreten des
Haftungsübereinkommens von 1992 in Kraft.

(3) Für jeden Staat, der dieses Protokoll ratifiziert, annimmt,
genehmigt oder ihm beitritt, nachdem die Voraussetzungen in
Absatz 1 für das Inkrafttreten erfüllt sind, tritt das Protokoll
zwölf Monate nach dem Tag in Kraft, an dem dieser Staat die
entsprechende Urkunde hinterlegt hat.

(4) Jeder Staat kann bei der Hinterlegung seiner Ratifika-
tions-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde zu
diesem Protokoll erklären, dass diese Urkunde für die Zwecke
dieses Artikels bis zum Ablauf der Sechsmonatsfrist nach
Artikel 31 nicht wirksam ist.

(5) Jeder Staat, der eine Erklärung nach Absatz 4 abgegeben
hat, kann sie jederzeit durch eine an den Generalsekretär der
Organisation gerichtete Notifikation zurücknehmen. Die
Rücknahme wird an dem Tag wirksam, an dem die Notifikation
eingeht; ein Staat, der eine solche Rücknahme vornimmt, wird
so angesehen, als habe er seine Ratifikations-, Annahme-,
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde zu diesem Protokoll an
dem betreffenden Tag hinterlegt.

(6) Jeder Staat, der eine Erklärung nach Artikel 13 Absatz 2
des Protokolls von 1992 zum Haftungsübereinkommen von
1969 abgegeben hat, wird so angesehen, als habe er auch eine
Erklärung nach Absatz 4 des vorliegenden Artikels abgegeben.
Eine Rücknahme einer nach dem genannten Artikel 13 Absatz
2 abgegebenen Erklärung gilt auch als Rücknahme nach Absatz
5 des vorliegenden Artikels.

Artikel 31

Kündigung der Übereinkommen von 1969 und 1971

Innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag, an dem folgende
Voraussetzungen erfüllt sind:

a) mindestens Acht Staaten sind Vertragsparteien dieses Proto-
kolls geworden oder haben beim Generalsekretär der Orga-
nisation eine Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder
Beitrittsurkunde hinterlegt, gleichviel, ob dabei Artikel 30
Absatz 4 in Anspruch genommen wurde oder nicht, und
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b) der Generalsekretär der Organisation hat nach Artikel 29
Mitteilung erhalten, dass diejenigen Personen, die
verpflichtet sind oder wären, nach Artikel 10 des Fonds-
übereinkommens von 1971 in der durch dieses Protokoll
geänderten Fassung Beiträge zu leisten, während des voran-
gegangenen Kalenderjahrs eine Gesamtmenge von
mindestens 750 Mio. Tonnen beitragspflichtigen Öls
erhalten haben,

haben vorbehaltlich des Artikels 30 Absatz 4 jede Vertrags-
partei dieses Protokolls und jeder Staat, der eine Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde hinterlegt
hat, gleichviel, ob dabei Artikel 30 Absatz 4 in Anspruch
genommen wurde oder nicht, das Fondsübereinkommen von
1971 und das Haftungsübereinkommen von 1969, sofern sie
Vertragsparteien derselben sind, mit Wirkung von zwölf
Monaten nach Ablauf der oben genannten Sechsmonatsfrist zu
kündigen.

Artikel 32

Revision und Änderung

(1) Die Organisation kann eine Konferenz zur Revision oder
Änderung des Fondsübereinkommens von 1992 einberufen.

(2) Die Organisation hat eine Konferenz der Vertragsstaaten
zur Revision oder Änderung des Fondsübereinkommens von
1992 einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der Vertrags-
staaten dies verlangt.

Artikel 33

Änderung der Entschädigungshöchstbeträge

(1) Auf Ersuchen von mindestens einem Viertel der Vertrags-
staaten wird jeder Vorschlag zur Änderung der Entschädigungs-
höchstbeträge, die in Artikel 4 Absatz 4 des Fondsübereinkom-
mens von 1971 in der durch dieses Protokoll geänderten
Fassung vorgesehen sind, vom Generalsekretär allen Mitgliedern
der Organisation und allen Vertragsstaaten übermittelt.

(2) Jede vorgeschlagene und auf die obige Weise übermittelte
Änderung wird dem Rechtsausschuss der Organisation frü-
hestens sechs Monate nach dem Tag der Übermittlung zur
Beratung vorgelegt.

(3) Alle Vertragsstaaten des Fondsübereinkommens von
1971 in der durch dieses Protokoll geänderten Fassung, gleich-
viel ob sie Mitglieder der Organisation sind oder nicht, sind
berechtigt, an dem Verfahren des Rechtsausschusses zur Bera-
tung von Änderungen und zur Beschlussfassung darüber teilzu-
nehmen.

(4) Änderungen sind mit Zweidrittelmehrheit der Vertrags-
staaten zu beschließen, die in dem nach Absatz 3 erweiterten
Rechtsausschuss anwesend sind und an der Abstimmung teil-
nehmen, vorausgesetzt, dass mindestens die Hälfte der Vertrags-
staaten bei der Abstimmung anwesend ist.

(5) Bei der Beratung eines Vorschlags zur Änderung der
Höchstbeträge hat der Ausschuss die aus Ereignissen gewon-
nenen Erfahrungen und insbesondere den Umfang der daraus
entstandenen Schäden sowie die Geldwertveränderungen zu
berücksichtigen. Er hat ferner das Verhältnis zwischen den
Höchstbeträgen in Artikel 4 Absatz 4 des Fondsübereinkom-
mens von 1971 in der durch dieses Protokoll geänderten
Fassung und denen in Artikel V Absatz 1 des Internationalen
Übereinkommens von 1992 über die zivilrechtliche Haftung
für Ölverschmutzungsschäden zu berücksichtigen.

(6) a) Eine Änderung der Höchstbeträge aufgrund dieses Arti-
kels darf frühestens am 15. Januar 1998 und frühestens
fünf Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens einer
früheren Änderung aufgrund dieses Artikels beraten
werden. Vor Inkrafttreten dieses Protokolls darf eine
Änderung aufgrund dieses Artikels nicht beraten
werden.

b) Ein Höchstbetrag darf nicht so weit erhöht werden, dass
er einen Betrag übersteigt, der dem im Fondsüberein-
kommen von 1971 in der durch dieses Protokoll
geänderten Fassung festgesetzten Höchstbetrag, zuzüg-
lich 6 v. H. pro Jahr, errechnet nach dem Zinseszins-
prinzip vom 15. Januar 1993 an, entspricht.

c) Ein Höchstbetrag darf nicht so weit erhöht werden, dass
er einen Betrag übersteigt, der dem Dreifachen des im
Fondsübereinkommen von 1971 in der durch dieses
Protokoll geänderten Fassung festgesetzten Höchstbe-
trags entspricht.

(7) Die Organisation notifiziert allen Vertragsstaaten jede
nach Absatz 4 beschlossene Änderung. Die Änderung gilt nach
Ablauf einer Frist von achtzehn Monaten nach dem Tag der
Notifikation als angenommen, sofern nicht innerhalb dieser
Frist mindestens ein Viertel der Staaten, die zur Zeit der
Beschlussfassung über die Änderung durch den Rechtsaus-
schuss Vertragsstaaten waren, der Organisation mitgeteilt
haben, dass sie die Änderung nicht annehmen; in diesem Fall
ist die Änderung abgelehnt und wird nicht wirksam.

(8) Eine nach Absatz 7 als angenommen geltende Änderung
tritt achtzehn Monate nach ihrer Annahme in Kraft.

(9) Alle Vertragsstaaten sind durch die Änderung gebunden,
sofern sie nicht dieses Protokoll nach Artikel 34 Absätze 1 und
2 spätestens sechs Monate vor Inkrafttreten der Änderung
kündigen. Die Kündigung wird mit Inkrafttreten der Änderung
wirksam.
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(10) Ist eine Änderung vom Rechtsausschuss beschlossen
worden, die Frist von achtzehn Monaten für ihre Annahme
jedoch noch nicht abgelaufen, so ist ein Staat, der während
dieser Frist Vertragsstaat wird, durch die Änderung gebunden,
falls sie in Kraft tritt. Ein Staat, der nach Ablauf dieser Frist
Vertragsstaat wird, ist durch eine Änderung, die nach Absatz 7
angenommen worden ist, gebunden. In den in diesem Absatz
genannten Fällen ist ein Staat durch eine Änderung gebunden,
sobald diese Änderung in Kraft tritt oder sobald dieses Protokoll
für diesen Staat in Kraft tritt, falls dieser Zeitpunkt später liegt.

Artikel 34

Kündigung

(1) Dieses Protokoll kann von jeder Vertragspartei jederzeit
gekündigt werden, nachdem es für die betreffende Vertrags-
partei in Kraft getreten ist.

(2) Die Kündigung erfolgt durch Hinterlegung einer Urkunde
beim Generalsekretär der Organisation.

(3) Die Kündigung wird nach Ablauf von zwölf Monaten
oder eines längeren in der Kündigungsurkunde genannten Zeit-
abschnitts nach Hinterlegung der Urkunde beim Generalse-
kretär der Organisation wirksam.

(4) Die Kündigung des Haftungsübereinkommens von 1992
gilt als Kündigung dieses Protokolls. Die Kündigung wird an
dem Tag wirksam, an dem die Kündigung des Protokolls von
1992 zum Haftungsübereinkommen von 1969 nach Artikel 16
jenes Protokolls wirksam wird.

(5) Ein Vertragsstaat dieses Protokolls, der das Fondsüberein-
kommen von 1971 und das Haftungsübereinkommen von
1969 nicht, wie durch Artikel 31 vorgeschrieben, gekündigt
hat, wird so angesehen, als habe er dieses Protokoll mit
Wirkung von zwölf Monaten nach Ablauf der in jenem Artikel
genannten Sechsmonatsfrist gekündigt. Von dem Tag an, an
dem die in Artikel 31 vorgesehenen Kündigungen wirksam
werden, wird eine Vertragspartei dieses Protokolls, die eine
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde
zum Haftungsübereinkommen von 1969 hinterlegt, so ange-
sehen, als habe sie dieses Protokoll mit Wirkung von dem Tag
gekündigt, an dem die Urkunde wirksam wird.

(6) Im Verhältnis zwischen den Vertragsparteien dieses
Protokolls wird eine Kündigung des Fondsübereinkommens
von 1971 durch eine von ihnen nach dessen Artikel 41 nicht
als Kündigung des Fondsübereinkommens von 1971 in der
durch dieses Protokoll geänderten Fassung ausgelegt.

(7) Ungeachtet einer Kündigung dieses Protokolls durch eine
Vertragspartei nach diesem Artikel behalten Vorschriften dieses
Protokolls, die sich auf Verpflichtungen zur Beitragsleistung
nach Artikel 10 des Fondsübereinkommens von 1971 in der
durch dieses Protokoll geänderten Fassung für ein in Artikel 12

Absatz 2 Buchstabe b) des geänderten Übereinkommens ange-
führtes Ereignis beziehen, das vor dem Wirksamwerden der
Kündigung eingetreten ist, ihre Gültigkeit.

Artikel 35

Außerordentliche Tagungen der Versammlung

(1) Jeder Vertragsstaat kann binnen neunzig Tagen nach
Hinterlegung einer Kündigungsurkunde, die nach seiner Auffas-
sung eine beträchtliche Erhöhung des Beitragsniveaus der
übrigen Vertragsstaaten nach sich ziehen wird, den Direktor
um Einberufung einer außerordentlichen Tagung der Versamm-
lung ersuchen. Der Direktor beruft die Versammlung zu einer
binnen sechzig Tagen nach Eingang des Ersuchens abzuhal-
tenden Tagung ein.

(2) Der Direktor kann von sich aus eine außerordentliche
Tagung der Versammlung einberufen, die binnen sechzig Tagen
nach Hinterlegung einer Kündigungsurkunde zusammentritt,
wenn er der Auffassung ist, dass eine solche Kündigung eine
beträchtliche Erhöhung des Beitragsniveaus der übrigen
Vertragsstaaten nach sich ziehen wird.

(3) Beschließt die Versammlung auf einer nach Absatz 1
oder 2 einberufenen außerordentlichen Tagung, dass die Kündi-
gung eine beträchtliche Erhöhung des Beitragsniveaus der
übrigen Vertragsstaaten nach sich ziehen wird, so kann jeder
dieser Staaten spätestens hundertzwanzig Tage vor dem Tag, an
dem die Kündigung wirksam wird, dieses Protokoll mit
Wirkung von demselben Tag kündigen.

Artikel 36

Außerkrafttreten

(1) Dieses Protokoll tritt an dem Tag außer Kraft, an dem
die Zahl der Vertragsstaaten auf weniger als drei sinkt.

(2) Staaten, die vor dem Tag, an dem dieses Protokoll außer
Kraft tritt, durch das Protokoll gebunden sind, ermöglichen
dem Fonds die Wahrnehmung seiner Aufgaben nach Artikel 37
und bleiben, jedoch lediglich zu diesem Zweck, durch das
Protokoll gebunden.

Artikel 37

Liquidation des Fonds

(1) Tritt dieses Protokoll außer Kraft, so ist der Fonds
dennoch

a) gehalten, seinen Verpflichtungen mit Bezug auf Ereignisse
nachzukommen, die vor dem Außerkrafttreten des Proto-
kolls eingetreten sind;

b) berechtigt, seine Ansprüche auf Beitragszahlung geltend zu
machen, soweit er diese Beiträge benötigt, um seinen
Verpflichtungen nach Buchstabe a), einschließlich der
hierfür erforderlichen Verwaltungskosten, nachzukommen.
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(2) Die Versammlung trifft alle zur vollständigen Liquidation
des Fonds geeigneten Maßnahmen, einschließlich der gerechten
Verteilung etwaiger verbleibender Vermögenswerte unter die
Personen, die Beiträge zum Fonds geleistet haben.

(3) Der Fonds bleibt für die Zwecke dieses Artikels eine ju-
ristische Person.

Artikel 38

Verwahrer

(1) Dieses Protokoll und alle nach Artikel 33 angenom-
menen Änderungen werden beim Generalsekretär der Organisa-
tion hinterlegt.

(2) Der Generalsekretär der Organisation

a) unterrichtet alle Staaten, die dieses Protokoll unterzeichnet
haben oder ihm beigetreten sind,

i) von jeder weiteren Unterzeichnung oder Hinterlegung
einer Urkunde unter Angabe des Zeitpunkts;

ii) von jeder Erklärung und Notifikation nach Artikel 30,
einschließlich der Erklärungen und Rücknahmen, die
nach jenem Artikel als erfolgt gelten;

iii) vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls;
iv) vom Zeitpunkt, bis zu dem die in Artikel 31 vorgese-

henen Kündigungen erfolgen müssen;
v) von jedem Vorschlag zur Änderung der Entschädi-

gungshöchstbeträge, der nach Artikel 33 Absatz 1
gemacht worden ist;

vi) von jeder Änderung, die nach Artikel 33 Absatz 4
beschlossen worden ist;

vii) von jeder Änderung, die nach Artikel 33 Absatz 7 als
angenommen gilt, unter Angabe des Zeitpunkts, zu
dem diese Änderung nach Artikel 33 Absätze 8 und 9
in Kraft treten wird;

viii) von der Hinterlegung einer Urkunde zur Kündigung
dieses Protokolls unter Angabe des Zeitpunkts der
Hinterlegung und des Zeitpunkts, zu dem die Kündi-
gung wirksam wird;

ix) von jeder Kündigung, die nach Artikel 34 Absatz 5 als
erfolgt gilt;

x) von jeder nach einem Artikel dieses Protokolls erforder-
lichen Mitteilung;

b) übermittelt allen Unterzeichnerstaaten und allen beitre-
tenden Staaten beglaubigte Abschriften dieses Protokolls.

(3) Sobald dieses Protokoll in Kraft tritt, übermittelt der
Generalsekretär der Organisation dem Sekretariat der Vereinten
Nationen den Wortlaut des Protokolls zur Registrierung und
Veröffentlichung nach Artikel 102 der Charta der Vereinten
Nationen.

Artikel 39

Sprachen

Dieses Protokoll ist in einer Urschrift in arabischer, chine-
sischer, englischer, französischer, russischer und spanischer
Sprache abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen
verbindlich ist.

GESCHEHEN ZU LONDON am 27. November 1992.

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu gehörig befugten
Unterzeichneten dieses Protokoll unterschrieben.
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KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 10. März 2004

über die Nichtaufnahme von Simazin Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und den
Widerruf der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2004) 727)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2004/247/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (1),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/119/EG der
Kommission (2), insbesondere auf Artikel 8 Absatz 2 Unter-
absätze 3 und 4,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 der Kommis-
sion vom 11. Dezember 1992 mit Durchführungsbestim-
mungen für die erste Stufe des Arbeitsprogramms gemäß
Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2266/2000 (4), insbe-
sondere auf Artikel 7 Absatz 3a Buchstabe b),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG
führt die Kommission ein Arbeitsprogramm für die
Prüfung von Wirkstoffen in Pflanzenschutzmitteln durch,
die vor dem 25. Juli 1993 bereits auf dem Markt waren.
Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 wurden die
Durchführungsbestimmungen für dieses Programm fest-
gelegt.

(2) Mit der Verordnung (EG) Nr. 933/94 der Kommission
vom 27. April 1994 über die Festsetzung der Wirkstoffe
in Pflanzenschutzmitteln und die Bestimmung der
Bericht erstattenden Mitgliedstaaten zur Durchführung
der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 (5), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2230/95 (6), wurden die

Wirkstoffe festgelegt, die im Rahmen der Verordnung
(EWG) Nr. 3600/92 zu prüfen sind, sowie die Bericht
erstattenden Mitgliedstaaten für die einzelnen Wirkstoffe
bestimmt und die Hersteller der einzelnen Wirkstoffe
identifiziert, die rechtzeitig einen Antrag eingereicht
haben.

(3) Simazin ist einer der 89 in der Verordnung (EG) Nr.
933/94 aufgeführten Wirkstoffe.

(4) Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung
(EWG) Nr. 3600/92 hat das Vereinigte Königreich als
Bericht erstattender Mitgliedstaat der Kommission am
20. Dezember 1996 einen Bericht über seine Bewertung
der Informationen zugeleitet, die von den Antragstellern
gemäß Artikel 6 Absatz 1 derselben Verordnung über-
mittelt worden waren.

(5) Nach Erhalt des Berichts des Bericht erstattenden
Mitgliedstaats hat die Kommission gemäß Artikel 7
Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 Sachver-
ständige der Mitgliedstaaten sowie den Haupt-
antragsteller Syngenta angehört.

(6) Die Kommission berief am 6. Juni 2003 ein Dreipartei-
entreffen mit dem Hauptantragsteller und dem Bericht
erstattenden Mitgliedstaat für diesen Wirkstoff ein.

(7) Der vom Vereinigten Königreich erstellte Bewertungsbe-
richt wurde von den Mitgliedstaaten und der Kommis-
sion im Rahmen des Ständigen Ausschusses für die
Lebensmittelkette und Tiergesundheit geprüft. Diese
Prüfung wurde am 3. Oktober 2003 mit dem Beurtei-
lungsbericht der Kommission für Simazin abgeschlossen.
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(8) Die Unterlagen und die Informationen aus der Prüfung
wurden auch dem Wissenschaftlichen Ausschuss
„Pflanzen“ vorgelegt. Der Ausschuss wurde gebeten, zu
den Aspekten einer möglichen Grundwasserverschmut-
zung durch Simazin Stellung zu nehmen. In seiner Stel-
lungnahme (1) akzeptierte der Ausschuss die vorgelegten
Berechnungen zu den Umweltkonzentrationen im
Grundwasser nicht. Der Ausschuss ist außerdem der
Auffassung, dass die verfügbaren Überwachungsdaten
nicht belegen, dass die Konzentration von Simazin oder
seinen Abbauprodukten im Grundwasser 0,1 µg/l nicht
überschreiten wird.

(9) Wie aus den Bewertungen der übermittelten Informa-
tionen hervorging, wurde nicht nachgewiesen, dass
Simazin enthaltende Pflanzenschutzmittel unter den
vorgeschlagenen Anwendungsbedingungen allgemein die
Anforderungen gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a)
und b) der Richtlinie 91/414/EWG erfüllen. Insbesondere
reichten die verfügbaren Überwachungsdaten nicht aus
um nachzuweisen, dass die Konzentration des Wirkstoffs
und seiner Abbauprodukte auf großen Flächen 0,1 µg/l
im Grundwasser nicht überschreiten wird. Darüber
hinaus kann nicht gewährleistet werden, dass die fortge-
setzte Anwendung auf anderen Flächen eine zufrieden
stellende Wiederherstellung der Grundwasserqualität
ermöglichen wird, wenn die Konzentrationen im Grund-
wasser bereits über 0,1 µg/l liegen. Diese Wirkstoffkon-
zentrationen liegen über den in Anhang VI der Richtlinie
festgelegten Grenzwerten und hätten inakzeptable
Auswirkungen auf das Grundwasser.

(10) Simazin sollte daher nicht in Anhang I der Richtlinie 91/
414/EWG aufgenommen werden.

(11) Es sollten Maßnahmen getroffen werden, um sicherzu-
stellen, dass bestehende Zulassungen für Simazin enthal-
tende Pflanzenschutzmittel innerhalb eines vorgeschrie-
benen Zeitraums widerrufen und nicht verlängert
werden und keine neuen Zulassungen für derartige
Mittel erteilt werden.

(12) Angesichts der Informationen, die der Kommission
vorliegen, scheint es, dass in Ermangelung wirksamer
Alternativen für bestimmte eingeschränkte Anwen-
dungen in einigen Mitgliedstaaten ein Bedarf für die
weitere Anwendung des Wirkstoffs besteht, um die
Entwicklung von Alternativen zu ermöglichen. Daher ist
es unter den derzeitigen Umständen gerechtfertigt, unter
strengen, auf eine Risikominimierung gerichteten Bedin-
gungen einen längeren Zeitraum für den Widerruf von
bestehenden Zulassungen für die eingeschränkten, als
unverzichtbar angesehenen Anwendungen vorzu-
schreiben, bei denen es derzeit keine wirksamen Alterna-
tiven für die Kontrolle von Schadorganismen zu geben
scheint.

(13) Wird von den Mitgliedstaaten eine Frist für die Beseiti-
gung, die Lagerung, den Absatz und die Verwendung
bestehender Lagervorräte von Simazin enthaltenden
Pflanzenschutzmitteln eingeräumt, so darf sie nicht
länger als zwölf Monate sein, um die Verwendung der
Lagervorräte auf nur eine weitere Vegetationsperiode zu
begrenzen.

(14) Diese Entscheidung greift nicht etwaigen Maßnahmen
vor, welche die Kommission in Bezug auf diesen Wirk-
stoff im Rahmen der Richtlinie 79/117/EWG des Rates
vom 21. Dezember 1978 über das Verbot des Inverkehr-
bringens und der Anwendung von Pflanzenschutzmit-
teln, die bestimmte Wirkstoffe enthalten (2), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 807/2003 (3),
zu einem späteren Zeitpunkt treffen könnte.

(15) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Simazin wird nicht als Wirkstoff in Anhang I der Richtlinie 91/
414/EWG aufgenommen.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass

1. die Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln, die Simazin
enthalten, bis zum 10/09/2004 widerrufen werden;

2. ab 16. März 2004 Zulassungen im Rahmen der Ausnahme-
regelung gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/
EWG für Simazin enthaltende Pflanzenschutzmittel weder
erteilt noch erneuert werden;

3. ein im Anhang Spalte A angegebener Mitgliedstaat Zulas-
sungen für Simazin enthaltende Pflanzenschutzmittel
hinsichtlich der in Spalte B aufgeführten Anwendungen bis
zum 30. Juni 2007 weiter gelten lassen darf, sofern er

a) sicherstellt, dass diese Pflanzenschutzmittel, die auf dem
Markt bleiben, entsprechend den eingeschränkten
Anwendungsbedingungen neu gekennzeichnet werden,

b) alle geeigneten Risikominimierungsmaßnahmen zur
Auflage macht, um etwaige Risiken zu verringern und
den Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier wie
auch der Umwelt zu gewährleisten, und

c) insbesondere durch Aktionspläne sicherstellt, dass ernst-
haft nach Alternativerzeugnissen oder -verfahren für
diese Anwendungen geforscht wird.
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Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission spä-
testens am 31. Dezember 2004 über die Anwendung des
vorliegenden Artikels, insbesondere über die gemäß den Buch-
staben a) bis c) eingeleiteten Maßnahmen, und unterbreitet
jährlich Schätzungen der Mengen von Simazin, die für die
unverzichtbaren Anwendungen gemäß diesem Artikel
verwendet wurden.

Artikel 3

Jede von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 4 Absatz 6 der
Richtlinie 91/414/EWG eingeräumte Frist muss so kurz wie
möglich sein und für Anwendungen,

a) für die die Zulassung am 10. September 2004 widerrufen
werden soll, spätestens am 10. September 2005 ablaufen;

b) für die die Zulassung bis zum 30. Juni 2007 widerrufen
werden soll, spätestens am 31. Dezember 2007 ablaufen.

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 10. März 2004

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Verzeichnis der Zulassungen gemäß Artikel 2 Absatz 3

Spalte A Spalte B

Mitgliedstaat Anwendung

Griechenland Oliven

Vereinigtes Königreich Bohnen, Spargel, Rhabarber, widerstandsfähige Zier-
pflanzen in Baumschulbeständen

Niederlande Erdbeeren

Irland Kartoffeln, Ackerbohnen, Rhabarber, Spargel, Beerenobst,
Baumobst, Zierpflanzen in öffentlichen Grünanlagen

Belgien Schwarzwurzeln, Spargel, Zierpflanzen, Rhabarber

Spanien Kernobst, Zitrusfrüchte, Haselnüsse und Reben



ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 10. März 2004

über die Nichtaufnahme von Atrazin in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und den
Widerruf der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2004) 731)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2004/248/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (1),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/119/EG der
Kommission (2), insbesondere auf Artikel 8 Absatz 2 Unter-
absätze 3 und 4,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 der Kommis-
sion vom 11. Dezember 1992 mit Durchführungsbestim-
mungen für die erste Stufe des Arbeitsprogramms gemäß
Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2266/2000 (4), insbe-
sondere auf Artikel 7 Absatz 3a Buchstabe b),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG
führt die Kommission ein Arbeitsprogramm für die
Prüfung von Wirkstoffen in Pflanzenschutzmitteln durch,
die vor dem 25. Juli 1993 bereits auf dem Markt waren.
Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 wurden die
Durchführungsbestimmungen für dieses Programm fest-
gelegt.

(2) Mit der Verordnung (EG) Nr. 933/94 der Kommission
vom 27. April 1994 über die Festsetzung der Wirkstoffe
von Pflanzenschutzmitteln und die Bestimmung der
Bericht erstattenden Mitgliedstaaten zur Durchführung
der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 (5), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2230/95 (6), wurden die
Wirkstoffe festgelegt, die im Rahmen der Verordnung
(EWG) Nr. 3600/92 zu prüfen sind, sowie die Bericht
erstattenden Mitgliedstaaten für die einzelnen Wirkstoffe
bestimmt und die Hersteller der einzelnen Wirkstoffe
identifiziert, die rechtzeitig einen Antrag eingereicht
haben.

(3) Atrazin ist einer der 89 in der Verordnung (EG) Nr. 933/
94 aufgeführten Wirkstoffe.

(4) Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung
(EWG) Nr. 3600/92 hat das Vereinigte Königreich als
Bericht erstattender Mitgliedstaat der Kommission am
11. November 1996 einen Bericht über seine Bewertung

der Informationen zugeleitet, die von den Antragstellern
gemäß Artikel 6 Absatz 1 derselben Verordnung über-
mittelt worden waren.

(5) Nach Erhalt des Berichts des Bericht erstattenden
Mitgliedstaats hat die Kommission gemäß Artikel 7
Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 Sachver-
ständige der Mitgliedstaaten sowie den Hauptan-
tragsteller Syngenta angehört.

(6) Die Kommission berief am 6. Juni 2003 ein Dreipartei-
entreffen mit dem Hauptantragsteller und dem Bericht
erstattenden Mitgliedstaat für diesen Wirkstoff ein.

(7) Der vom Vereinigten Königreich erstellte Bewertungsbe-
richt wurde von den Mitgliedstaaten und der Kommis-
sion im Rahmen des Ständigen Ausschusses für die
Lebensmittelkette und Tiergesundheit geprüft. Diese
Prüfung wurde am 3. Oktober 2003 mit dem Beurtei-
lungsbericht der Kommission für Atrazin abgeschlossen.

(8) Die Unterlagen und die Informationen aus der Prüfung
wurden auch dem Wissenschaftlichen Ausschuss
„Pflanzen“ vorgelegt. Der Ausschuss wurde gebeten, zu
der möglichen Grundwasserverschmutzung durch
Atrazin Stellung zu nehmen. In seiner Stellungnahme (7)
akzeptierte der Wissenschaftliche Ausschuss „Pflanzen“
die übermittelten Berechnungen der Umweltkonzentra-
tionen im Grundwasser nicht. Der Ausschuss ist
außerdem der Ansicht, dass aus den vorliegenden
Überwachungsdaten nicht hervorgeht, dass Konzentra-
tionen von Atrazin oder seinen Abbauprodukten 0,1 µg/
l im Grundwasser nicht überschreiten werden, und er
geht davon aus, dass bei Böden mit einem pH-Wert über
6 die Konzentrationen von Atrazin und seinen Abbau-
produkten 0,1 µg/l nicht überschreiten werden.

(9) Wie aus den Bewertungen der übermittelten Informa-
tionen hervorging, wurde nicht nachgewiesen, dass
Atrazin enthaltende Pflanzenschutzmittel unter den
vorgeschlagenen Anwendungsbedingungen allgemein die
Anforderungen gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a)
und b) der Richtlinie 91/414/EWG erfüllen. Insbesondere
konnte anhand der verfügbaren Überwachungsdaten
nicht nachgewiesen werden, dass in großen Gebieten
Konzentrationen des Wirkstoffes und seiner Abbaupro-
dukte 0,1 µg/l im Grundwasser nicht überschreiten
werden. Außerdem kann nicht gewährleistet werden,
dass die weitere Anwendung in anderen Gebieten eine
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zufrieden stellende Wiederherstellung der Grundwasser-
qualität ermöglichen wird, wenn die Konzentrationen
0,1 µg/l im Grundwasser bereits überschreiten. Diese
Wirkstoffkonzentrationen überschreiten die Grenzwerte
in Anhang VI der Richtlinie 91/414/EWG und würden
unannehmbare Wirkungen auf das Grundwasser haben.

(10) Atrazin sollte daher nicht in Anhang I der Richtlinie 91/
414/EWG aufgenommen werden.

(11) Es sollten Maßnahmen getroffen werden, um sicherzu-
stellen, dass bestehende Zulassungen für Atrazin enthal-
tende Pflanzenschutzmittel innerhalb eines vorgeschrie-
benen Zeitraums widerrufen und nicht verlängert
werden und keine neuen Zulassungen für derartige
Mittel erteilt werden.

(12) Angesichts der Informationen, die der Kommission
vorliegen, scheint es, dass in Ermangelung wirksamer
Alternativen für bestimmte eingeschränkte Anwen-
dungen in einigen Mitgliedstaaten ein Bedarf für die
weitere Anwendung des Wirkstoffs besteht, um die
Entwicklung von Alternativen zu ermöglichen. Daher ist
es unter den derzeitigen Umständen gerechtfertigt, unter
strengen, auf eine Risikominimierung gerichteten Bedin-
gungen einen längeren Zeitraum für den Widerruf von
bestehenden Zulassungen für die eingeschränkten, als
unverzichtbar angesehenen Anwendungen vorzu-
schreiben, bei denen es derzeit keine wirksamen Alterna-
tiven für die Kontrolle von Schadorganismen zu geben
scheint.

(13) Wird von den Mitgliedstaaten eine Frist für die Beseiti-
gung, die Lagerung, den Absatz und die Verwendung
bestehender Lagervorräte von Atrazin enthaltenden
Pflanzenschutzmitteln eingeräumt, so darf sie nicht
länger als zwölf Monate sein, um die Verwendung der
Lagervorräte auf nur eine weitere Vegetationsperiode zu
begrenzen.

(14) Diese Entscheidung greift nicht etwaigen Maßnahmen
vor, welche die Kommission in Bezug auf diesen Wirk-
stoff im Rahmen der Richtlinie 79/117/EWG des Rates
vom 21. Dezember 1978 über das Verbot des Inverkehr-
bringens und der Anwendung von Pflanzenschutzmit-
teln, die bestimmte Wirkstoffe enthalten (1), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 807/2003 (2),
zu einem späteren Zeitpunkt treffen könnte.

(15) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Atrazin wird nicht als Wirkstoff in Anhang I der Richtlinie 91/
414/EWG aufgenommen.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass

1. die Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln, die Atrazin
enthalten, bis zum 10. September 2004 widerrufen werden;

2. ab 16. März 2004 Zulassungen im Rahmen der Ausnahme-
regelung gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/
EWG für Atrazin enthaltende Pflanzenschutzmittel weder
erteilt noch erneuert werden;

3. ein im Anhang Spalte A angegebener Mitgliedstaat Zulas-
sungen für Atrazin enthaltende Pflanzenschutzmittel
hinsichtlich der in Spalte B aufgeführten Anwendungen bis
zum 30. Juni 2007 weiter gelten lassen darf, sofern er
a) sicherstellt, dass diese Pflanzenschutzmittel, die auf dem

Markt bleiben, entsprechend den eingeschränkten
Anwendungsbedingungen neu gekennzeichnet werden;

b) alle geeigneten Risikominimierungsmaßnahmen zur
Auflage macht, um etwaige Risiken zu verringern und
den Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier wie
auch der Umwelt zu gewährleisten, und

c) insbesondere durch Aktionspläne sicherstellt, dass ernst-
haft nach Alternativerzeugnissen oder -verfahren für
diese Anwendungen geforscht wird.

Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission spä-
testens am 31. Dezember 2004 über die Anwendung des
vorliegenden Artikels, insbesondere über die gemäß den Buch-
staben a) bis c) eingeleiteten Maßnahmen, und unterbreitet
jährlich Schätzungen der Mengen von Atrazin, die für die
unverzichtbaren Anwendungen gemäß diesem Artikel
verwendet wurden.

Artikel 3

Jede von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 4 Absatz 6 der
Richtlinie 91/414/EWG eingeräumte Frist muss so kurz wie
möglich sein und für Anwendungen,

a) für die die Zulassung am 10. September 2004 widerrufen
werden soll, spätestens am 10. September 2005 ablaufen,

b) für die die Zulassung bis zum 30. Juni 2007 widerrufen
werden soll, spätestens am 31. Dezember 2007 ablaufen.

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 10. März 2004

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Verzeichnis der Zulassungen gemäß Artikel 2 Absatz 3

Spalte A Spalte B

Mitgliedstaat Anwendung

Irland Mais, Forstwirtschaft

Vereinigtes Königreich Zuckermais, Forstwirtschaft

Spanien Mais

Portugal Mais
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 11. März 2004

über einen Fragebogen für Berichte der Mitgliedstaaten über die Umsetzung der
Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-

Altgeräte

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2004) 714)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2004/249/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. Januar 2003 über Elektro- und
Elektronik-Altgeräte (1), insbesondere auf Artikel 12,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG haben die Mitglied-
staaten der Kommission einen Bericht über die Umset-
zung der Richtlinie zu übermitteln.

(2) Der Bericht soll detailliert sowohl die Umsetzung der
Richtlinie in einzelstaatliches Recht als auch ihre Durch-
führung behandeln. Er ist anhand des dieser Entschei-
dung beigefügten Fragebogens zu erstellen.

(3) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des gemäß Artikel 6 der
Richtlinie 91/692/EWG des Rates (2) eingesetzten
Ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Mitgliedstaaten erstellen ihre Berichte über die Umsetzung
der Richtlinie 2002/96/EG auf der Grundlage des Fragebogens
im Anhang.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 11. März 2004

Für die Kommission
Margot WALLSTRÖM

Mitglied der Kommission

16.3.2004L 78/56 Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(1) ABl. L 37 vom 13.2.2003, S. 24. Richtlinie geändert durch die
Richtlinie 2003/118/EG (ABl. L 345 vom 31.12.2003, S. 106).

(2) ABl. L 377 vom 23.12.1991, S. 48. Richtlinie geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und
des Rates (ABl. L 284 vom 31.10.2003, S. 1).



ANHANG

FRAGEBOGEN

für den Bericht der Mitgliedstaaten über die Umsetzung und Durchführung der Richtlinie 2002/96/EG über
Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Bereits erteilte Angaben müssen nicht wiederholt werden, jedoch ist anzugeben, wo und wann diese Angaben gemacht
wurden.

1. Umsetzung in einzelstaatliches Recht

1.1. Wurden der Kommission die einzelstaatlichen Gesetze und Rechtsvorschriften übermittelt, mit welchen die Richt-
linie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in einzelstaatliches Recht umgesetzt wird? (Ja/Nein)

1.1.1. Wenn die Antwort auf Frage 1.1 „Ja“ ist, geben Sie bitte Einzelheiten an.

1.1.2. Wenn die Antwort auf Frage 1.1 „Nein“ ist, geben Sie bitte die Gründe dafür an.

1.2. Hat der Mitgliedstaat eine der in Artikel 17 Absatz 3 aufgeführten Bestimmungen über die Umsetzung durch
Vereinbarungen zwischen den zuständigen Behörden und den betroffenen Wirtschaftszweigen umgesetzt?
(Ja/Nein)

1.2.1. Wenn die Antwort auf Frage 1.2 „Ja“ ist, geben Sie bitte Einzelheiten an.

2. Durchführung der Richtlinie

Die Daten über die getrennte Sammlung, Wiederverwendung, Verwertung und das Recycling sind getrennt nach
dem gemäß Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie festgelegten Format zu berichten.

2.1. Wurden Maßnahmen gemäß Artikel 4 hinsichtlich der Produktkonzeption ergriffen? (Ja/Nein)

2.1.1. Wenn die Antwort auf Frage 2.1 „Ja“ ist, geben Sie bitte Einzelheiten über ergriffene Maßnahmen an.

Diese umfassen Maßnahmen, damit Hersteller die Wiederverwendung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten
nicht verhindern.

2.1.2. Wenn die Antwort auf Frage 2.1 „Nein“ ist, geben Sie bitte die Gründe dafür an.

2.1.3. Bewerten Sie bitte die positiven und negativen Erfahrungen mit diesem Artikel.

2.2. Sind Systeme aufgestellt worden, die es den Endnutzern und Vertreibern ermöglichen, Elektro- und Elektronik-
altgeräte zumindest kostenlos gemäß Artikel 5 der Richtlinie zurückzugeben? (Ja/Nein)

2.2.1. Wenn die Antwort auf Frage 2.2 „Ja“ ist, geben Sie bitte Einzelheiten an. Diese sollen umfassen:

— eine allgemeine Beschreibung dieser Systeme;

— die Art der Umsetzung der kostenlosen Zug-um-Zug-Rücknahme durch den Vertreiber, oder ob und welche
anderen Vorkehrungen in Übereinstimmung mit Artikel 5 Absatz 2 b) getroffen worden sind;

— ob Hersteller individuelle und/oder kollektive Rücknahmesysteme für Elektro- und Elektronik-Altgeräte aus
privaten Haushalten eingerichtet haben und betreiben;

— ob und welche besonderen Vorkehrungen für verunreinigte Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Elektro-
und Elektronik-Altgeräte, die keine wesentlichen Komponenten enthalten, getroffen worden sind.

— Zusätzlich werden, wenn verfügbar, Informationen über Sammelsysteme für nicht aus privaten Haushalten
stammende Elektro- und Elektronik-Altgeräte begrüßt.

2.2.2. Wenn die Antwort auf Frage 2.2 „Nein“ ist, geben Sie bitte die Gründe dafür an.

2.2.3. Bewerten Sie bitte die positiven und negativen Erfahrungen mit der Durchführung von Bestimmungen gemäß
diesem Artikel.
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2.3. Sind die notwendigen Maßnahmen zur Gewährleistung der umweltgerechten Behandlung von Elektro- und Elek-
tronik-Altgeräten gemäß Artikel 6 der Richtlinie ergriffen worden? (Ja/Nein)

2.3.1. Wenn die Antwort auf Frage 2.3 „Ja“ ist, geben Sie bitte Einzelheiten an. Diese sollen umfassen:

— eine allgemeine Beschreibung der im Mitgliedstaat verfügbaren Behandlungssysteme;

— wenn Behandlungsanforderungen oder Mindestqualitätsstandards zur Behandlung von gesammelten Elektro-
und Elektronik-Altgeräten im Mitgliedstaat von Anhang II der Richtlinie abweichen oder über diesen hinaus-
gehen, eine Beschreibung dieser Anforderungen oder Normen;

— wenn die Ausnahme von der Genehmigungspflicht, die in Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b) der Richtlinie 75/
442/EWG des Rates (1) erwähnt wird, auf Verwertungstätigkeiten für Elektro- und Elektronik-Altgeräte ange-
wendet wird, eine Beschreibung der Bedingungen, unter welchen die Ausnahme anwendbar ist und wie die
gemäß Artikel 6 Absatz 2 vorgesehenen Inspektionen der Richtlinie durchgeführt werden;

— wenn die Anforderungen an Lagerungs- und Behandlungsstandorte über jene hinausgehen, die in Anhang III
dargelegt werden, eine Beschreibung von diesen;

— eine kurze Beschreibung der Regeln, Verfahren und Kontrollen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte, die aus
der Gemeinschaft exportiert werden und die für die Erfüllung der Verpflichtungen und Ziele in Artikel 7
Absätze 1 und 2 der Richtlinie gezählt werden sollen unter Berücksichtigung von Artikel 6 Absatz 5 der
Richtlinie.

2.3.2. Wenn die Antwort auf Frage 2.3 „Nein“ ist, geben Sie bitte die Gründe dafür an.

2.3.3. Bewerten Sie bitte die positiven und negativen Erfahrungen mit der Durchführung von Bestimmungen gemäß
diesem Artikel.

2.4. Sind die notwendigen Maßnahmen zur Gewährleistung der umweltgerechten Wiederverwendung, Verwertung
und des umweltgerechten Recyclings von Elektro- und Elektronik-Altgeräten gemäß Artikel 7 der Richtlinie
ergriffen worden?

2.4.1. Wenn die Antwort auf Frage 2.4 „Ja“ ist, geben Sie bitte eine allgemeine Beschreibung der nationalen
Maßnahmen, um die Erfüllung der Wiederverwendungs-, Verwertungs- und Recyclingziele zu fördern.

2.4.2. Wenn die Antwort auf Frage 2.4 „Nein“ ist, geben Sie bitte die Gründe dafür an.

2.4.3. Geben Sie bitte alle Maßnahmen an, die hinsichtlich des Artikels 7 Absatz 5 der Richtlinie getroffen wurden.

2.4.4. Bewerten Sie bitte die positiven und negativen Erfahrungen mit der Durchführung von Bestimmungen gemäß
diesem Artikel.

2.5. Sind die notwendigen Maßnahmen zur Gewährleistung der Finanzierung in bezug auf Elektro- und Elektronik-
Altgeräte gemäß den Artikeln 8 und 9 der Richtlinie ergriffen worden?

2.5.1. Wenn die Antwort auf Frage 2.5 „Ja“ ist, geben Sie bitte Einzelheiten an. Diese sollen vorsehen:

— einen allgemeinen Überblick über die Finanzierungsmodalitäten im Mitgliedstaat und über die wichtigsten
Systeme zur Umsetzung der Finanzierungsverpflichtung;

— Einzelheiten über die Verwendung von sichtbaren Gebühren für historischen Abfall privaten Ursprungs, wenn
diese angewendet werden;

— Einzelheiten über spezielle Vorkehrungen für Hersteller, die elektrische und elektronische Geräte mit Hilfe der
Fernkommunikationstechnik liefern, wenn es solche Vorkehrungen gibt.

2.5.2. Wenn die Antwort auf Frage 2.5 „Nein“ ist, geben Sie bitte die Gründe dafür an

2.5.3. Geben Sie bitte eine Bewertung der positiven und negativen Erfahrungen mit der Durchführung der Bestim-
mungen gemäß diesem Artikel.

2.6. Sind die notwendigen Maßnahmen, um die Nutzer von elektrischen und elektronischen Geräten zu informieren
und sie zur Teilnahme an der Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zu ermutigen, in Übereinstim-
mung mit Artikel 10 der Richtlinie ergriffen worden?

2.6.1. Wenn die Antwort auf Frage 2.6 „Ja“ ist, geben Sie bitte Einzelheiten an.

2.6.2. Wenn die Antwort auf Frage 2.6 „Nein“ ist, geben Sie bitte die Gründe dafür an.

2.6.3. Bewerten Sie bitte die positiven und negativen Erfahrungen mit der Durchführung von Bestimmungen gemäß
diesem Artikel.
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2.7. Sind die notwendigen Maßnahmen zur Information der Anlagen für die Behandlung von Elektro- und Elektronik-
Altgeräten in Übereinstimmung mit Artikel 11 der Richtlinie ergriffen worden?

2.7.1. Wenn die Antwort auf Frage 2.7 „Ja“ ist, geben Sie bitte Einzelheiten an, insbesondere im Hinblick auf die Art der
angebotenen Informationen und die Mittel durch die die Informationen angeboten werden sollen.

2.7.2. Wenn die Antwort auf Frage 2.7 „Nein“ ist, geben Sie bitte die Gründe dafür an

2.7.3. Bewerten Sie bitte die positiven und negativen Erfahrungen mit der Durchführung von Bestimmungen gemäß
diesem Artikel.

2.8. Geben Sie bitte Einzelheiten über die Inspektions- und Überwachungssysteme an, die im Mitgliedstaat angewendet
werden, um die richtige Umsetzung dieser Richtlinie zu überprüfen.
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